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Zusammenfassung 

I. Gegenstand und Zielsetzung 

Die vorliegende Studie befasst sich mit der präventiven Polizeiarbeit des kantonalen Bedrohungsma-

nagements. Um erstmals vertiefte Erkenntnisse darüber zu gewinnen, wer die vom Bedrohungsma-

nagement anvisierten mutmasslich gefährdenden Personen sind und welche spezifischen Merkmale 

diese aufweisen, werden rund 300 Fälle der institutionalisierten Fachstellen dreier Kantone empirisch 

ausgewertet. Die Studie befasst sich zudem mit der Organisation und Struktur des kantonalen Bedro-

hungsmanagements sowie den Entscheidungsfindungsprozessen der zuständigen Polizeikräfte im Um-

gang mit gefährdenden Personen. Ein besonderer Fokus liegt auf den Themenbereichen der Risikobe-

urteilung, der Verwendung algorithmischer Tools sowie den durch die entsprechenden Fachstellen ge-

troffenen Massnahmen zur Risikominderung. Die Studienergebnisse werden dabei auch hinsichtlich 

ihrer grundrechtlichen Implikationen und der einschlägigen Rechtsgrundlagen eingeordnet. Der Be-

reich der präventiven Polizeiarbeit hat in der Rechtswissenschaft bisher nur wenig Beachtung gefun-

den. Insofern stellt dieser Studienbericht eine Grundlage für weitere Diskussion dar und soll Entschei-

dungsträgerinnen und Entscheidungsträgern, Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern sowie Prak-

tikerinnen und Praktikern wichtige Erkenntnisse liefern. 

 

II. Datenerhebung und Methodik 

Die Studie stützt sich auf Polizeiberichte der mit dem Bedrohungsmanagement betrauten Fachstellen 

der Kantone Zürich, St. Gallen und Bern. Im Rahmen der Datenerhebung wurden von Juni bis Septem-

ber 2022 293 Fällen (100 in St. Gallen, 100 in Zürich und 93 in Bern) erfasst. Um den kantonalen Beson-

derheiten Rechnung tragen und die Ergebnisse der erfassten Fälle zu kontextualisieren, wurden im Vor-

feld Interviews mit Führungskräften der entsprechenden Fachstellen geführt. Im Herbst 2022 wurden 

die Daten mit quantitativen sowie qualitativen Methoden ausgewertet. Einschränkungen ergaben sich 

vor allem aus der Tatsache, dass die Datenerhebung aktenbasiert erfolgte, wobei der Umfang der in den 

Akten dokumentierten Informationen variieren und diese unvollständig sein konnten. Dies wurde bei 

der Interpretation der Ergebnisse berücksichtigt. 

 

III. Ergebnisse 

Die meisten Fälle (46.5%) können der Kategorie der häuslichen und sexuellen Gewalt sowie Vorfällen 

im Zusammenhang mit intimen Beziehungen zugeordnet werden. Drohungen und physische Gewalt 

gegenüber Behörden (25.5%) bilden den zweithäufigsten Falltypus. An dritter Stelle folgen diejenigen 

Fälle, in denen es zu Drohungen und physischer Gewalt zum Nachteil von Drittpersonen kam (15.5%). 

Fälle, die einen extremistischen oder radikalen Hintergrund aufwiesen, machen lediglich 5.2% aller 

Fälle aus. 
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Die Typologisierung der gefährdenden Personen basierend auf den empirischen Erkenntnissen ver-

deutlicht, dass die kantonalen Fachstellen mit einem heterogenen Spektrum an Personen mit unter-

schiedlichen demografischen Merkmalen konfrontiert sind. Gleichwohl können verschiedene Tenden-

zen festgestellt werden, die zumindest im Hinblick auf einzelne Merkmale eine gewisse Charakterisie-

rung der gefährdenden Personen zulassen: Bei den registrierten Personen handelt es sich grossmehr-

heitlich um Männer (93.8%). Das Durchschnittsalter beträgt 39 Jahre und die meisten Personen (48.4%) 

sind zwischen 26 und 45 Jahre alt. Minderjährige werden hingegen nur selten durch das kantonale Be-

drohungsmanagement beurteilt (2.1%). In rund jedem zweiten Fall (54.3%) weist die registrierte Person 

eine schweizerische Staatsangehörigkeit auf. Mit 45.7% sind ausländische Staatsangehörige deutlich 

überrepräsentiert. Mehr als jede dritte Person ist arbeitslos (38.3%). Jede fünfte bezieht eine Invaliden-

rente (15.9%) oder ist im Ruhestand (4.5%). Demgegenüber sind lediglich 29.4% der gefährdenden Per-

sonen arbeitstätig. Schliesslich enthalten die Akten bei rund einem Drittel der registrierten Personen 

(33.4%) explizit dokumentierte psychische Auffälligkeiten. 

Die Fachstellen werden in erster Linie durch Meldungen von anderen Behörden – insbesondere der 

Regionalpolizei – auf gefährdende Personen aufmerksam (48.5%). Darüber hinaus wird auf eigene Re-

cherchen in den polizeilichen Datenbanken zurückgegriffen, anhand derer risikorelevante Vorfälle 

identifiziert werden (16.8%). Mit 14.3% fällt der Anteil an Fällen, die auf eine direkte Kontaktaufnahme 

(potenzieller) Opfer zurückzuführen sind, eher gering aus.  

Rund zwei Drittel (67.3%) der gefährdenden Personen sind bereits polizeilich registriert, bevor die kan-

tonalen Fachstellen auf sie aufmerksam werden. Von diesen Personen weisen die meisten eine (29.1%) 

oder zwischen zwei und fünf (27.1%) frühere Registrierungen auf. Darüber hinaus sind bei 27.5% der 

registrierten Personen bereits abgeschlossene Strafverfahren bekannt. In 17.5% der Fälle bestehen zu-

dem Hinweise auf ein aktuelles Strafverfahren, welches sich typischerweise auf denjenigen Vorfall be-

zieht, der auch im Zusammenhang mit der Aufnahme der beschuldigten Person in das kantonale Be-

drohungsmanagement steht.  

In St. Gallen und Zürich führen die Fachstellen bei Kenntnisnahme eines potenziellen Falles eine Erst-

einschätzung durch, um den Schweregrad des von der betroffenen Person ausgehenden Risikos zu eva-

luieren. In rund einem Drittel der Fälle (34.5%) kommt es anschliessend zu einer erweiterten Risikobe-

urteilung, die mit einem umfassenden Bericht abgeschlossen wird. Die in der Studie berücksichtigten 

Akten enthalten nur selten spezifische Angaben darüber, weshalb eine solche Abklärung durch die 

Fachstellen für notwendig befunden wird. Im Kanton Bern wird rund ein Viertel aller Fälle (26.9%) 

durch regionale Polizeikräfte als hoch riskant eingestuft. Nur diese Fälle fallen in die ausschliessliche 

Zuständigkeit der kantonalen Fachstelle und führen zu einer vertieften Risikobeurteilung. 

Im Rahmen der Risikobeurteilung werden in allen drei Kantonen algorithmische Tools eingesetzt, al-

lerdings in keiner Weise avancierte. Im Vordergrund steht dabei Octagon. Dieses Tool weist lediglich 

vereinfachte Wenn-Dann-Strukturen auf und soll in erster Linie einem besseren Fallverständnis dienen. 

Ebenso wird Octagon weitgehend flexibel und nicht automatisiert eingesetzt. Komplexe algorithmische 
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Hilfsmittel, die eine automatisierte Entscheidungsfindung erlauben oder gar eine künstliche Intelligenz 

aufweisen, kommen nicht zum Einsatz. Leicht komplexere bzw. weniger transparente Tools wie Dy-

RiAS, die in den Vorjahren getestet wurden, werden von den kantonalen Fachstellen ebenfalls nicht 

mehr verwendet. Nichtsdestotrotz wird in allen drei Kantonen auf standardisierte Tools zurückgegrif-

fen, welche die Nutzerinnen und Nutzer bei der Risikobeurteilung unterstützen sollen. Die von der 

Berner Fachstelle zur Verfügung gestellten Datensätze zeigen hierbei, dass die Ergebnisse solcher Tools 

in nahezu allen Fällen (98.2%) einen mittleren bis hohen Einfluss auf die Risikobeurteilung in einem Fall 

haben. Zumal in den analysierten Akten der anderen beiden Kantone keine konkreten Informationen 

hinsichtlich des Einflusses solcher Tools auf die Entscheidungsfindungsprozesse dokumentiert werden, 

können für diese keine entsprechenden Schlussfolgerungen gezogen werden.  

In den meisten Fällen (94.9%) werden Massnahmen getroffen, um das von einer Person ausgehende 

Risiko besser einschätzen oder entschärfen zu können. Die kantonalen Fachstellen greifen dabei auf ein 

breites Spektrum an Massnahmen zurück. In der Regel erfolgt zunächst eine Beschaffung zusätzlicher 

Informationen über die gefährdende Person (85.3%), wobei primär auf polizeiinterne Akten zurückge-

griffen wird. Darüber hinaus erweist sich die Gefährderansprache, die in einer direkten Kontaktauf-

nahme mit der gefährdenden Person besteht, als besonders häufig angewandte Massnahme (51.9%). In 

etwa einem Viertel aller Fälle (24.9%) und insbesondere bei Vorfällen häuslicher sowie sexueller Gewalt 

werden zudem weitere Massnahmen zum Schutz oder der Unterstützung der Opfer ergriffen. Im Vor-

dergrund stehen dabei namentlich Verhaltensempfehlungen, rechtliche Beratungen sowie die Vernet-

zung mit entsprechenden Opferhilfestellen.  

 

IV. Diskussion 

Die Vorfälle, mit denen sich die kantonalen Fachstellen befassen, stehen meist im Zusammenhang mit 

Konflikten im häuslichen Bereich oder mit Behörden. Es handelt sich insofern primär um Personen, bei 

denen entweder ein unmittelbares Risiko besteht, dass sie in ihrem sozialen Umfeld Gewalttaten bege-

hen oder aber, dass sie zu einem querulatorischen oder aggressiven Vorgehen gegenüber Behörden 

neigen. Typologisch betrachtet sind die Fälle damit heterogen. Ob der Begriff «gefährdende Person» 

dieser Heterogenität – insbesondere in der öffentlichen Diskussion – immer gerecht wird, erscheint 

fraglich. Gleichwohl lässt sich festhalten, dass die registrierten Personen regelmässig als sozial margi-

nalisiert bezeichnet werden können. So ist die Arbeitslosenquote sehr hoch, psychische Probleme sind 

weit verbreitet (insbesondere in Fällen, die Konflikte mit Behörden betreffen) und männliche Personen 

mit ausländischer Staatsangehörigkeit sind stark überrepräsentiert. Diese Marginalisierung trägt 

höchstwahrscheinlich zur Risikosituation bei, kann aber auch ein Schlüsselfaktor für eine erfolgreiche 

Prävention sein. Die spezialisierten Fachstellen leisten insofern auch keine traditionelle Polizeiarbeit. 

Vielmehr befassen sie sich mit Aufgaben, die im Grenzbereich zwischen Sozial- und Polizeiarbeit anzu-

siedeln sind. Diese Art der polizeilichen Tätigkeit entspricht offensichtlich einem aktuellen gesellschaft-

lichen Bedürfnis. Die Doppelrolle des kantonalen Bedrohungsmanagements, die sowohl eine repressive 
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Polizeiarbeit als auch die soziale Unterstützung der gefährdenden Personen beinhaltet, stellt jedoch 

auch eine Herausforderung dar. 

Die Studie zeigt weiter, dass das kantonale Bedrohungsmanagement nicht ausschliesslich in einem rei-

nen «Pre-Crime»-Kontext angesiedelt werden kann, d.h. es handelt sich nicht ausschliesslich um eine 

Tätigkeit im Vorfeld von Straftaten. Dies überrascht, wird das Bedrohungsmanagement in öffentlichen 

und juristischen Diskursen doch überwiegend als ein Konzept der Kriminalprävention verstanden, das 

sich mit Bedrohungen auseinandersetzt, die sich gerade noch nicht manifestiert haben. Die analysierten 

Fälle verdeutlichen jedoch, dass das Fallmanagement oftmals Personen betrifft, die bereits ein Verhalten 

gezeigt haben, das strafrechtlich verfolgt werden könnte oder bereits verfolgt wird. Die Grenzen zwi-

schen sicherheits- und gerichtspolizeilichen Tätigkeiten erscheinen deshalb fliessend. Dies kann bezüg-

lich des tatsächlich anwendbaren Rechts Fragen aufwerfen. Wenn präventive Massnahmen gestützt auf 

das Bedrohungsmanagement getroffen werden, ist Klarheit hinsichtlich der einschlägigen Verfahrens-

rechte bedeutsam. Es offenbart sich hier allerdings ein Bedürfnis, Massnahmen in Bezug auf bestimmte 

Personen ergreifen zu können, die von den derzeitigen straf- und polizeirechtlichen Rechtsordnungen 

nicht oder oft nicht ausreichend erfasst werden.  

Im Zusammenhang mit der präventiven Polizeiarbeit sind in der Vergangenheit zunehmend Bedenken 

geäussert worden, dass einzelne Beurteilungs- und Entscheidungsfindungsprozesse von algorithmi-

schen Tools übernommen werden könnten. Zwar bestätigt diese Studie, dass algorithmisch strukturier-

ten Tools in der Tätigkeit der Fachstellen eine wesentliche Rolle zukommt. Die tatsächlich verwendeten 

Tools können jedoch keineswegs als algorithmische «Blackboxes» bezeichnet werden. Vielmehr handelt 

es sich um flexible und leicht verständliche Hilfsmittel. Die Bedeutung computer-gestützter Tools mag 

damit zwar auch im Bereich des kantonalen Bedrohungsmanagements zugenommen haben. Eine Ver-

breitung technisch avancierter Instrumente, die automatisierte oder gar technisch autonome Entschei-

dungsprozesse ermöglichen, lässt sich hingegen nicht feststellen. Gleichwohl ist festzuhalten, dass der 

Einsatz und die Auswirkungen derartiger Tools auf Basis der verfügbaren Akten kaum nachvollzogen 

werden können, sind doch die Entscheidungsprozesse nicht detailliert dokumentiert. Allfällige Beden-

ken sollten sich insofern weniger auf die Frage konzentrieren, ob Entscheidungen von Algorithmen 

oder Menschen getroffen werden, sondern vielmehr darauf, wie eine angemessene Nachvollziehbarkeit 

und Rechenschaftspflicht im Hinblick auf solche Entscheidungsprozesse gewährleistet werden kann.  

Das kantonale Bedrohungsmanagement greift unweigerlich in die Grundrechte der betroffenen Perso-

nen ein. Sowohl das Erheben, Auswerten und Bearbeiten personenbezogener Daten als auch die gege-

benenfalls getroffenen Interventionsmassnahmen weisen grundrechtliche Relevanz auf. Die ergriffenen 

Massnahmen erweisen sich dabei zwar selten als sehr invasiv. Gleichwohl erscheint es sinnvoll, dass 

solche Massnahmen in einen angemessenen rechtlichen Rahmen eingebettet werden und den betroffe-

nen Personen eingeräumt wird, potenziell unangemessene Massnahmen rechtlich überprüfen zu lassen. 
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V. Schlussfolgerungen 

Das kantonale Bedrohungsmanagement ist auf eine frühzeitige Intervention in Risikosituationen aus-

gerichtet, welche zielgerichtete Gewalttaten verhindern soll. Damit leistet es einen wertvollen gesell-

schaftlichen Beitrag. Dies verdeutlichen die untersuchten Fälle. Gerade im Bereich der häuslichen und 

sexuellen Gewalt sowie bei Drohungen zum Nachteil von Behörden dient die Tätigkeit der kantonalen 

Fachstellen einem gesellschaftlichen Bedürfnis. Ein rechtlicher Rahmen, der eine solche institutionali-

sierte Polizeiarbeit legitimiert und reguliert, ist allerdings angezeigt. Dies gilt insbesondere deshalb, 

weil sich die Tätigkeit der kantonalen Fachstellen nicht immer eindeutig definieren lässt. Sie weist zahl-

reiche Facetten auf, die sich in einem Grenzbereich zwischen «Pre-Crime» und «Post-Crime», aber auch 

an den Schnittstellen zwischen Sozialarbeit und polizeilicher Repression bewegen. Die damit zusam-

menhängenden Herausforderungen sind bei einer zukünftigen (gesetzlichen) Verankerung dieser Art 

der polizeilichen Tätigkeit verstärkt zu berücksichtigen. Den Kantonen wird deshalb empfohlen, im 

Bereich des kantonalen Bedrohungsmanagements klare Strukturen, Verfahrensabläufe und Zuständig-

keiten zu definieren. Ein besonderes Augenmerk sollte darauf liegen, wie einzelne Entscheidungspro-

zesse, die mit allfälligen Eingriffen in die Grundrechte der betroffenen Personen verbunden sind, nach-

vollziehbarer ausgestaltet und dokumentiert werden können – unabhängig davon, ob sie von Menschen 

oder Algorithmen getroffen werden. 
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1 Einleitung 

Traditionell erfolgen polizeiliche Ermittlungen, nachdem eine Straftat begangen wurde.1 In den letzten 

Jahrzehnten hat sich dieser Schwerpunkt jedoch zunehmend vorverlagert und die Prävention wurde 

zu einem wichtigen Paradigma der Polizeiarbeit.2 In der Schweiz lässt sich diese Entwicklung insbeson-

dere auf einzelne Schlüsselereignisse zurückführen, in deren Folge die involvierten Behörden kritisiert 

wurden, weil die Täter bereits im Vorfeld polizeilich bekannt waren.3 Der öffentliche Druck führte da-

mals zur vorherrschenden Meinung, dass eine verstärkt präventive Polizeiarbeit dringend notwendig 

ist. Die möglichst frühzeitige Erkennung von Risiken wurde zu einem zentralen Schwerpunkt der poli-

zeilichen Tätigkeit.4 Es entstanden institutionalisierte Fachstellen innerhalb der kantonalen Polizeikräfte 

und spezialisierte Behördennetzwerke, die heute im Rahmen des kantonalen Bedrohungsmanagements 

(KBM) tätig sind.5 

Das Aufkommen von institutionalisierten Fachstellen für das KBM führte zu einer Professionalisierung 

der präventiven Polizeiarbeit, die durch eine zunehmende Standardisierung von Risikobeurteilungs- 

und Managementprozessen begleitet wurde. Diese Entwicklung ist auch im Lichte des international 

wahrnehmbaren Trends des «Predictive Policing» zu sehen, welcher insbesondere den Einsatz algorith-

mischer Tools zur Vorhersage von Straftaten umfasst.6 Algorithmen treten mit dem Versprechen an, 

menschliche Schwächen zu kompensieren und daher präzisere Ergebnisse zu liefern.7 Gleichzeitig ste-

hen sie regelmässig wegen einem Mangel an zuverlässigen Trainingsdaten, diskriminierenden Ergeb-

nissen und fehlender wissenschaftlicher Evaluation in der Kritik.8 Diese Kritik der Verwendung von 

Algorithmen zur Beurteilung potenziell gefährdender Personen ist nicht nur medial9 sondern auch in 

der juristischen Literatur10 aufgegriffen worden. Die geäusserten Vorbehalte beziehen sich indessen 

nicht nur auf die Verwendung algorithmischer Tools an sich. Vielmehr betreffen sie auch grundrechtli-

che Implikationen präventiv-polizeilicher Massnahmen, die auf der Grundlage ebendieser Algorithmen 

getroffen werden sollen.11 

 

1 BRUN, 157. 

2 BERGER, 344; BRUNNER 2017a, 5. 

3 BRUNNER 2017a, 4. 

4 BRUNNER 2021, 13 ff. 

5 Vgl. BRUNNER 2017a, 4 f.; WECHLIN, 7 f. 

6 Vgl. EGBERT/KRASMANN, 905 ff.; GABEL CINO, 1073 ff. 

7 LIN et al., 2 ff. 

8 Vgl. COCITO et al., 2 ff.; SIMMLER, Bedrohungsmanagement, 452 ff.; SIMMLER/BRUNNER/SCHEDLER, 52. 

9 Vgl. etwa SRF, «Predictive Policing», Polizei-Software verdächtigt zwei von drei Personen falsch, 4. April 2018, abgerufen von 

<https://www.srf.ch/news/schweiz/predictive-policing-polizei-software-verdaechtigt-zwei-von-drei-personen-falsch>; FICH-

TER/WÜSTHOLZ, 1 ff. 

10 Vgl. die Studie von SIMMLER/BRUNNER/SCHEDLER; ebenso SIMMLER, Smart Criminal Justice; BRUN, 157 ff. 

11 SIMMLER/BRUNNER/SCHEDLER, 44 ff.; BRUN, 166 ff. 



Einleitung 

 2 

Eine im Jahr 2020 an der Universität St. Gallen durchgeführte Studie untersuchte den Einsatz von Al-

gorithmen durch die Schweizer Polizei-, Straf- und Justizvollzugsbehörden.12 Die Studie kam zum Er-

gebnis, dass eine beträchtliche Anzahl kantonaler Polizeibehörden bei der Risikobeurteilung auf algo-

rithmische Tools zurückgreift und dass die Ergebnisse derartiger Tools die menschlichen Entschei-

dungsprozesse zumindest in einem gewissen Masse beeinflussen.13 Vor diesem Hintergrund und ange-

sichts der anhaltenden Debatte über präventive polizeiliche Massnahmen widmet sich die vorliegende 

Studie einer eingehenden Untersuchung des KBM in der Schweiz. Ziel ist es, ein umfassendes Bild da-

von zu erhalten, worauf dieses Konzept gründet, wie die polizeilichen Fachstellen arbeiten, wer die 

durch das kantonale Bedrohungsmanagement anvisierten Personen sind, mit welchen konkreten Mas-

snahmen diese Personen «gemanagt» werden und welche Rolle algorithmische Tools im gesamten Be-

urteilungsprozess spielen. 

In einem ersten Schritt werden dazu die theoretischen Grundlagen dargelegt, die für ein besseres Ver-

ständnis des Forschungsgegenstandes erforderlich sind (Kap. 2). Anschliessend werden die For-

schungsfragen (Kap. 3) sowie die zu ihrer Beantwortung verwendete Methodik (Kap. 4) dargelegt. Es 

folgen die Erkenntnisse über die Organisation und Strukturen der für das KBM zuständigen polizeili-

chen Fachstellen (Kap. 5) sowie über ihren Umgang mit potenziell gefährdenden Personen (Kap. 6). 

Danach werden ausgewählte Ergebnisse diskutiert (Kap. 7). Letztlich schliesst der Bericht mit konkreten 

Schlussfolgerungen (Kap. 8). 

  

 

12 Vgl. die Studie von SIMMLER/BRUNNER/SCHEDLER. 

13 Vgl. Kap. 2.2.2. 
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2 Theoretische Grundlagen 

2.1 Organisation und rechtlicher Rahmen der schweizerischen Polizeiarbeit 

Die Polizeiarbeit ist vielfältiger Natur und lässt sich deshalb kaum einheitlich definieren. Sie wird mit 

Ausnahme der polizeilichen Ermittlungstätigkeit im Rahmen der Strafverfolgung kantonal reguliert. 

Die Kantone haben damit die Organisation ihrer Polizeikräfte festzulegen und entsprechende Gesetze 

zu erlassen.14 Als Folge davon kennt die Schweiz 26 verschiedene Polizeigesetze. Bei der Strafverfol-

gung hingegen muss zwischen organisatorischen und verfahrensrechtlichen Fragen unterschieden wer-

den. Während die Kantone für die Organisation der (Straf-)Gerichte sowie der Staatsanwaltschaft zu-

ständig sind, liegt die Gesetzgebungskompetenz auf dem Gebiet des Strafprozessrechts beim Bund, 

weshalb das Strafverfahren einheitlich durch die Schweizerische Strafprozessordnung (StPO) geregelt 

wird.15 Die Polizeiarbeit kann ausserdem Schnittstellen zu Bereichen aufweisen, die durch das Zivilge-

setzbuch (ZGB) geregelt werden. Dies ist namentlich der Fall, wenn Massnahmen des Kindes- oder 

Erwachsenenschutzes wie eine fürsorgerische Unterbringung notwendig werden.16 

Die vielfältigen Aufgaben und Funktionen der Polizei lassen sich nur schwer voneinander abgrenzen.17 

Die nachfolgenden Ausführungen beschränken sich deshalb auf die Unterscheidung zwischen der si-

cherheitspolizeilichen und gerichtspolizeilichen Tätigkeit, welche für den Gegenstand der vorliegenden Un-

tersuchung von besonderer Relevanz ist. Als sicherheitspolizeilich gelten diejenigen Tätigkeiten, die auf 

eine allgemeine Gefahrenabwehr sowie die Verhütung von Straftaten ausgerichtet sind und durch das 

kantonale Polizeirecht geregelt werden.18 Die gerichtspolizeiliche Tätigkeit bezeichnet demgegenüber die 

polizeiliche Ermittlungstätigkeit im Rahmen der Strafverfolgung.19 Sie stützt sich unmittelbar auf die 

StPO, welche den Umfang des polizeilichen Handelns bestimmt und die Verfahrensrechte der beteilig-

ten Personen definiert.20 Im Bereich der Strafverfolgung liegt die Verfahrensleitung bei der Staatsan-

waltschaft, wobei die Polizei bei der Wahrnehmung ihrer Aufgaben an deren Weisungen gebunden 

ist.21 Die Frage, ob eine polizeiliche Tätigkeit als sicherheits- oder gerichtspolizeilich zu klassifizieren 

ist, bestimmt also letztlich auch die anwendbaren Rechtsgrundlagen. Dies bringt weitreichende Impli-

kationen für die betroffenen Personen mit sich.22 So konkretisiert die StPO etwa die Rechtsstellung der 

beschuldigten Person,23 wohingegen eine klare Definition der gefährdenden Person in den meisten kan-

tonalen Polizeigesetzen fehlt. Die Rechtsstellung der gefährdenden Personen wird insofern nicht im 

 

14 MOHLER 2012, Rz. 197. 

15 Vgl. Art. 123 BV. 

16 Art. 28b ff. und 453 ZGB; SCHWANDER, 12. 

17 Vgl. TIEFENTHAL, § 4 Rz. 12 ff. 

18 TIEFENTHAL, § 2 Rz. 28 ff. und 55; KETTINGER, Rz. 6. 

19 Vgl. Art. 15 StPO; SK StPO-KELLER, Art. 15 Rz. 3; SCHMID/JOSITSCH, § 20 Rz. 339 ff. 

20 Vgl. etwa Art. 113 StPO zum Recht der beschuldigten Person, sich nicht selbst belasten zu müssen oder Art. 152 ff. StPO zu 

den Massnahmen zum Schutz von Opfern.  

21 Art. 15 Abs. 2 StPO. 

22 Für einen Überblick über die Unterschiede zwischen StPO und kantonalem Polizeirecht sowie den Auswirkungen auf be-

troffenen Personen vgl. SIMMLER, Bedrohungsmanagement, 482 f.; KETTIGER, Rz. 8 f. 

23 Art. 111 ff. StPO. 
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gleichen Umfang geregelt.24 Darüber hinaus unterscheiden sich aber auch die Informationspflichten. Wird 

eine Person im Rahmen eines Strafverfahrens einvernommen, ist sie zwingend über den Grund der 

Einvernahme sowie über ihre Rechte und Pflichten im Strafverfahren zu informieren.25 Im Kontext der 

präventiven Polizeiarbeit fehlt es hingegen regelmässig an einer solchen gesetzlichen Informations-

pflicht, obschon die Grundrechte der betroffenen Person ebenso tangiert werden können. Schliesslich 

hat die Frage, ob die StPO anwendbar ist, bedeutsame Auswirkungen auf den Rechtsschutz der betroffe-

nen Personen. So sieht die StPO etwa explizit vor, dass die beschuldigte Person zur Wahrung ihrer 

Rechte einen Rechtsbeistand bestellen kann, der ihre Interessen während des Strafverfahrens vertritt.26 

Im kantonalen Polizeirecht fehlen entsprechenden Bestimmungen. Zudem unterliegen Massnahmen im 

Rahmen strafrechtlicher Ermittlungen (z.B. Durchsuchungs- und Beschlagnahmebefehle) den Rechts-

mitteln der StPO und können entsprechend angefochten werden,27 während die präventiv-polizeilichen 

Massnahmen weniger klar geregelt sind.  

Die Prävention, d.h. die Verhütung von Straftaten, hat in der jüngeren Vergangenheit zunehmend an 

Bedeutung gewonnen. Straftaten sollen verhindert werden, indem potenzielle Risiken frühzeitig iden-

tifiziert und durch präventive Massnahmen entschärft werden. In diesem Vorstadium der Kriminalität 

gelangt die StPO mit ihren klar umrissenen prozessualen Anforderungen allerdings regelmässig noch 

nicht zur Anwendung, weshalb sich die polizeiliche Tätigkeit auf die kantonale Polizeigesetzgebung 

stützt.28 Den unterschiedlichen kantonalen Rechtsgrundlagen kommt damit im Bereich des KBM eine 

zentrale Rolle zu und die gewichtigen Implikationen der präventiven Massnahmen für die Rechtsstel-

lung der betroffenen Personen werfen heikle Fragen auf.29 

2.2 Kantonales Bedrohungsmanagement in der Schweiz 

2.2.1 Konzept und Zielsetzung 

Als Ausdruck einer verstärkten Ausrichtung auf die Prävention hat sich in den meisten Kantonen das 

Konzept des KBM etabliert,30 welches auf die Verhinderung von Gewaltdelikten ausgerichtet ist.31 Das 

Konzept gründet auf der Annahme, dass zielgerichtete Gewalttaten anhand spezifischer Warnsignale 

im Verhalten von Personen antizipiert werden können.32 Das KBM ist somit darauf ausgerichtet, Warn-

signale frühzeitig zu erkennen, das Risikopotenzial zielgerichteter Gewalt einzuschätzen und dieses 

 

24 Vgl. SIMMLER, Bedrohungsmanagement, 447 ff. 

25 Vgl. Art. 158 und Art. 181 StPO. 

26 Art. 127 ff. StPO. 

27 Art. 393 ff. StPO. 

28 WOHLERS, 1313 f.; BRUNNER et al., 15. 

29 Vgl. SIMMLER, Bedrohungsmanagement, 451 f. 

30 Vgl. BORUM et al., 323 ff. 

31 BRUNNER 2021, 21 ff. 

32 BORUM et al., 329 f.; HOFFMANN/ROSHDI, 266; MELOY et al., 260 f. 
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Risiko zu entschärfen.33 Zu diesem Zweck wird ein proaktiver, dreistufiger Ansatz verfolgt: (1) Mög-

lichst frühzeitiges Erkennen von Risikosituationen, die zu eskalieren drohen; (2) Erhebung aller für eine 

fundierte Risikobeurteilung erforderlichen Informationen; und (3) Deeskalation der Situation durch ge-

eignete Massnahmen.34 Zumal sich die Fälle in der Regel dynamisch entwickeln, hat die Beurteilung des 

Risikopotenzials sowie der Notwendigkeit von Massnahmen hierbei in einem kontinuierlichen Prozess 

zu erfolgen.35 

Der Tätigkeitsbereich des KBM umfasst jede Form von zielgerichteter Gewalt, sei sie physischer, psychi-

scher oder sexueller Natur.36 Als klassische Phänomene werden in der Fachliteratur insbesondere die 

häusliche Gewalt, Stalking, Extremismus oder Drohungen zum Nachteil von Drittpersonen und Behör-

den genannt.37 Um Risiken frühzeitig erkennen und geeignete Massnahmen zur Gewaltprävention er-

greifen zu können, wird die Handlungsschwelle des KBM tief angesetzt. Es genügt deshalb, wenn das 

Verhalten einer Person Anlass zu begründeter Sorge gibt, dass diese gewalttätig werden könnte.38 

Um Risiken hinsichtlich zielgerichteter Gewalt frühzeitig zu erkennen und zu entschärfen, erfordert das 

KBM eine interdisziplinäre Zusammenarbeit, die in Risikokonstellationen eine effiziente und koordinierte 

Vorgehensweise ermöglicht.39 Diesem Bedürfnis wird vorab durch eine Etablierung behördlicher Netz-

werke Rechnung getragen, welche sich aus der Polizei sowie verschiedenen öffentlichen Behörden und 

Institutionen wie Schulen, der Kinder- und Erwachsenenschutzbehörden (KESB), Migrationsbehörden, 

Gesundheitseinrichtungen, Opferhilfestellen und Justizvollzugsanstalten zusammensetzen. Die poli-

zeilichen Fachstellen des KBM bilden dabei den Kern dieser Netzwerke, da sie oftmals als erste Kenntnis 

von einer Gefährdungssituation erlangen.40 

2.2.2 Algorithmische Tools zur Risikobeurteilung 

Laut einer im Jahr 2020 veröffentlichten Studie gelangen algorithmische Tools in einer Vielzahl von 

Kantonen zum Einsatz.41 Die dabei am häufigsten verwendeten Risikobeurteilungsinstrumente werden 

nachfolgend überblicksartig vorgestellt.  

Octagon: Octagon beinhaltet einen flexiblen Bewertungsrahmen, der auf verschiedene Formen von Ge-

walt angewendet werden kann. Ziel ist es, einen allfälligen Interventionsbedarf sowie angemessene 

Massnahmen im Einzelfall zu ermitteln.42 Zu diesem Zweck führt Octagon die Nutzerin oder den Nut-

zer durch einen Fragebogen, der acht Dimensionen umfasst (z.B. psychische Vorbelastung, deliktische 

Vorbelastung, aktuelles Problemverhalten). Zur Identifizierung allfälliger Risiken können gelbe, orange 

 

33 BRUNNER 2017a, 4 f.; GULDIMANN/BRUNNER/HABERMEYER, 230 f.; KANTON SOLOTHURN, 7 f.; WECHLIN, 10. 

34 BRUNNER 2017a, 4 ff. 

35 WECHLIN, 12. 

36 BRUNNER 2017a, 4; BRUNNER et al., 8; KANTON SOLOTHURN, 12 ff. 

37 BRUNNER et al., 8. 

38 GULDIMANN/BRUNNER/HABERMEYER, 230. 

39 BRUNNER et al., 9; GULDIMANN/BRUNNER/HABERMEYER, 230 und 234. 

40 BRUNNER 2021, 17. 

41 Ein Überblick über die verwendeten Tools findet sich auch in SIMMLER/BRUNNER/SCHEDLER, 14. 

42 ENDRASS/ROSSEGGER 2017, 40. 
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oder rote «Flags» gesetzt werden.43 Basierend auf diesen Inputs generiert Octagon allgemeine Interven-

tionsempfehlungen. Die Nutzerin oder der Nutzer entscheidet schliesslich, ob ein Interventionsbedarf 

besteht, welche Interventionen und Massnahmen im konkreten Fall als sinnvoll erscheinen oder ob 

gänzlich von solchen abzusehen ist. Octagon ist sowohl in analoger Form als auch online verfügbar. Zu 

berücksichtigen ist, dass das Tool keine automatisierten Risikoberechnungen durchführt. Da die durch 

die Nutzerin oder den Nutzer gesetzten «Flags» aber zu bestimmten Interventionsempfehlungen füh-

ren, basiert Octagon auf einer Wenn-Dann-Struktur und kann insofern aufgrund der Standardisierung 

des Beurteilungsprozesses durchaus als algorithmisches Tool betrachtet werden. Bis 2020 wurde Octa-

gon in mindestens sechs Kantonen genutzt und in mindestens vier Kantonen war dessen Einführung 

geplant.44 

ODARA: Das Ontario Domestic Assault Risk Assessment (ODARA) ist ein mathematisch-aktuarisches 

Prognoseinstrument, mit dem das Risikopotenzial für Intimpartnergewalt männlicher Personen berech-

net werden kann. Das Instrument führt die Nutzerin oder den Nutzer durch einen Katalog von 13 Items 

wie namentlich Vorstrafen, Drohungen und Freiheitsentzug während des Indexvorfalls, Kinder in der 

Beziehung oder Drogenmissbrauch. Jedes Item kann mit einer 0 oder 1 bewertet werden. Die daraus 

resultierende Gesamtpunktzahl, d.h. die Summe aller Items, weist schliesslich das Risikopotenzial aus.45 

Als mathematisch-aktuarisches Instrument basiert ODARA auf empirischen Variablen und verarbeitet 

die Informationen auf mechanische Weise.46 Seit 2020 verwendeten mindestens drei Schweizer Kantone 

ODARA.47 

DyRiAS: Das Dynamic Risk Assessment System (DyRiAS) ist ein für unterschiedliche Bereiche (z.B. Ar-

beitsplatz, Schule, Intimpartner) konzipiertes Instrument, das die Nutzerin oder den Nutzer durch ei-

nen Katalog verschiedener Fragen führt. Anhand der Antworten berechnet DyRiAS das Risikopotenzial 

in Form einer Risikozahl, wobei 1 für ein geringes und 5 für ein sehr hohes Risiko steht. Aufgrund dieser 

automatischen Risikoberechnung kommt DyRiAS einer algorithmischen Checkliste gleich.48 Bis 2020 

wurde DyRiAS in mindestens sechs Kantonen eingeführt und in zwei Kantonen war eine Einführung 

geplant.49 

RA-PROF: Das Radicalisation Profiling (RA-PROF) dient der frühzeitigen Erkennung von Radikalisie-

rungstendenzen. In seiner Funktionsweise gleicht es DyRiAS. Die Risikobeurteilung basiert auf einem 

Online-Fragebogen, der 40 Fragen umfasst. Anhand der Anzahl der mit «Ja» beantworteten Fragen wird 

das Risikopotenzial errechnet und farblich ausgewiesen, wobei grün für einen geringen und rot für 

einen dringenden Handlungsbedarf steht. RA-PROF ist insofern eine algorithmische Checkliste, die auf 

 

43 Für weitere Informationen vgl. ENDRASS/ROSSEGGER 2016, 1 ff. 

44 Vgl. SIMMLER/BRUNNER/SCHEDLER, 14. 

45 Für weiterführende Informationen zu ODARA vgl. HILTON, 66 ff. 

46 SEEWALD et al., 221. 

47 SIMMLER/BRUNNER/SCHEDLER, 14. 

48 Zu Zweck und Funktion von DyRiAS vgl. IPBM, DyRiAS; zum Einsatz von DyRiAS in der Schweiz ab 2020 vgl. SIMM-

LER/BRUNNER/SCHEDLER, 15 f. und 20 ff. 

49 SIMMLER/BRUNNER/SCHEDLER, 14. 
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einem einfachen Algorithmus beruht.50 Im Jahr 2020 wurde das Tool in mindestens drei Kantonen ein-

gesetzt. In einem weiteren Kanton war die Einführung geplant.51 

Dieser Überblick verdeutlicht, dass keines der damals eingesetzten Tools auf avancierten Algorithmen 

basiert oder als selbstlernend, d.h. intelligent, angesehen werden kann.52 Nichtsdestotrotz generieren 

diese Tools numerische oder auf Kategorien beruhende Empfehlungen oder Auswertungen. Sie können 

damit als Grundlage für weitere Beurteilungen dienen, wobei ihre Ergebnisse die menschlichen Ent-

scheidungsprozesse durchaus beeinflussen.53 In zwei der drei vorliegend untersuchten Kantone kamen 

bereits im Jahr 2020 verschiedene Tools zum Einsatz. Das KBM in Zürich nutzte Octagon, DyRiAS und 

ODARA. In St. Gallen wurden Octagon und DyRiAS verwendet.54 

2.2.3 Massnahmen  

Zur Beurteilung und Entschärfung von Risiken wenden die KBM-Fachstellen spezifische Massnahmen 

an. Eine zentrale Rolle kommt dabei der «Gefährderansprache» zu, wobei die KBM-Fachstelle mit der 

gefährdenden Person direkt Kontakt aufnimmt, um durch Dialog und Kooperation Risiken zu entschär-

fen und zu deeskalieren.55 Im Rahmen dieser Gespräche werden drei Ziele verfolgt. Erstens ermöglicht 

die Gefährderansprache eine Erhebung weiterführender Informationen, welche dabei helfen sollen, den 

jeweiligen Sachverhalt sowie dessen Risikopotenzial besser erfassen und geeignete Interventionsmass-

nahmen finden zu können. Zweitens bietet sie eine Möglichkeit, um den gefährdenden Personen Wege 

aufzuzeigen, wie das von ihnen ausgehende Risiko verringert werden könnte. Drittens dient die direkte 

Konfrontation aber auch dazu, den betroffenen Personen zu verdeutlichen, dass sie anderen Personen 

mit ihrem Verhalten Schaden zufügen und dabei (straf-)rechtlichen oder allgemeinen sozialen Normen 

zuwiderhandeln.56 Die Gefährderansprache erfüllt insofern einen doppelten Zweck. Sie stellt einerseits 

eine wertvolle Informationsquelle dar, die es dem KBM erlaubt, eine Situation besser einschätzen zu 

können, und dient andererseits einer Deeskalation der Bedrohungslage durch einen direkten Kontakt 

mit der gefährdenden Person.57 Gefährderansprachen haben einen informellen Charakter und finden 

häufig im öffentlichen Raum oder bei den Betroffenen zu Hause statt.58 Die genauen Modalitäten hän-

gen indessen von den organisatorischen Strukturen der einzelnen Kantone ab. Grundsätzlich ist eine 

Teilnahme für die gefährdenden Personen freiwillig, sodass die Gefährderansprache nicht als Zwangs-

massnahme im formellen Sinn angesehen wird.59  

 

50 Zu Zweck und Funktion von Ra-Prof vgl. BEGS, Ra-Prof; zum Einsatz von Ra-Prof in der Schweiz ab 2020 vgl. SIMM-

LER/BRUNNER/SCHEDLER, 15 f. und 20 ff. 

51 SIMMLER/BRUNNER/SCHEDLER, 14. 

52 SIMMLER/BRUNNER/SCHEDLER, 17 ff. 

53 SIMMLER/BRUNNER/SCHEDLER, 27; SIMMLER et al., 10 ff. 

54 SIMMLER/BRUNNER/SCHEDLER, 14 ff. 

55 GULDIMANN/BRUNNER/HABERMEYER, 232. 

56 BEYLI-HELMY et al., 362 ff. 

57 GULDIMANN/BRUNNER/HABERMEYER, 232. 

58 GULDIMANN/BRUNNER/HABERMEYER, 232. 

59 GREUTER, 99. 
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Eine weitere KBM-spezifische Massnahme stellt die Vernetzung mit anderen Behörden innerhalb des 

jeweiligen Netzwerkes dar.60 Sie erweist sich vor allem in Fällen als relevant, bei denen psychische Auf-

fälligkeiten oder schwere Gewalttaten auftreten und die deshalb ein koordiniertes und interdisziplinä-

res Fallmanagement unter Einbezug der KESB oder anderen spezialisierten Institutionen erfordern.61 

2.3 Zwischenfazit 

Die Polizei übernimmt wichtige Aufgaben in der Prävention und Verfolgung von Straftaten. In beiden 

Bereichen kann das polizeiliche Handeln die Grundrechte der betroffenen Personen tangieren. Die 

rechtlichen Grundlagen, auf die sich die polizeiliche Tätigkeit dabei stützt, variieren allerdings. Sicher-

heitspolizeiliche Tätigkeiten stützen sich in erster Linie auf die kantonalen Polizeigesetze, während im 

Rahmen der gerichtspolizeilichen Aufgaben die Strafprozessordnung zur Anwendung gelangt. Letz-

tere kennt verschiedene Verfahrensrechte, von denen die beschuldigten Personen im Strafprozess pro-

fitieren. Inwiefern diese oder vergleichbare Grundsätze auch für die Arbeit des KBM mit gefährdenden 

Personen gelten, erscheint aufgrund der eher rudimentären kantonalen Gesetzgebungen indessen frag-

lich.  

  

 

60 BRUNNER 2021, 17; GULDIMANN/BRUNNER/HABERMEYER, 230. 

61 Vgl. BRUNNER 2021, 17; GULDIMANN/BRUNNER/HABERMEYER, 234. 
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3 Fragestellungen 

Die vorliegende Studie untersucht die Tätigkeit der polizeilichen KBM-Fachstellen. Dazu ist das Kon-

zept ganzheitlichen zu beschreiben. Um den kantonalen Besonderheiten Rechnung zu tragen, sind zu-

nächst die organisatorischen Strukturen und Abläufe der einzelnen KBM-Fachstellen zu bestimmen. 

Hierzu wurden spezifische Vorfragen formuliert, welche sich auf die folgenden vier Bereiche konzent-

rieren: 

• Organisation und Struktur der KBM-Fachstellen: Wie sind die polizeilichen Fachstellen orga-

nisiert und welche anderen Behörden sind involviert? 

• Fallmanagement: Wie werden gefährdende Personen gemanagt und wie sehen die entspre-

chenden Entscheidungsprozesse aus?  

• Erhebung und Bearbeitung von persönlichen Daten: Wie werden gefährdende Personen re-

gistriert und welche Datenbanken werden hierfür verwendet? 

• Zugriff auf persönliche Daten: Wer hat Zugriff auf die Daten der registrierten Personen? 

 

Ausgehend von diesen Vorfragen widmet sich die Studie der Frage, wie sich die Arbeit der polizeilichen 

KBM-Fachstellen mit gefährdenden Personen in der Praxis gestaltet. Dabei lassen sich drei thematische 

Schwerpunkte setzten. Zentrales Element bilden zunächst die gefährdenden Personen, die dem KBM 

unterworfen werden. Weiter sind die durchgeführten Risikobeurteilungen zu betrachten, wobei ein be-

sonderer Fokus auf den Einsatz von algorithmischen Tools liegt. Schliesslich ist zu untersuchen, welche 

Massnahmen die KBM-Fachstellen ergreifen und wie diese Massnahmen begründet werden. Zusam-

menfassend lassen sich damit die folgenden Forschungsfragen formulieren: 

1. Gründe für die Registrierung: Aus welchen Gründen kommt es zu einer Erfassung der gefähr-

denden Personen durch das KBM? 

2. Typologie der gefährdenden Personen: Welche Personen werden im Rahmen des KBM regis-

triert? 

3. Risikobeurteilung: Wie werden die gefährdenden Personen beurteilt? 

4. Verwendung und Einfluss algorithmischer Tools: Welche Bedeutung kommt algorithmischen 

Tools in der Risikobeurteilung des KBM zu? 

5. Getroffene Massnahmen: Welche Massnahmen werden getroffen, um von gefährdenden Per-

sonen ausgehende Risiken einzuschätzen und zu entschärfen? 

6. Rechtfertigung von Massnahmen: Wie werden die getroffenen Massnahmen gerechtfertigt? 

7. Wirkung von Massnahmen: Welche Auswirkungen haben die getroffenen Massnahmen?  
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4 Methodisches Vorgehen 

Die in den Kapiteln 5 und 6 festgehaltenen Ergebnisse basieren auf einer empirischen Studie, die von 

Juni bis September 2022 in Zusammenarbeit mit dem Bedrohungs- und Risikomanagement der Kan-

tonspolizei St. Gallen, dem Gewaltschutz der Kantonspolizei Zürich sowie dem Bedrohungsmanage-

ment der Kantonspolizei Bern durchgeführt wurde.  

Um eine umfassende Untersuchung der in Kapitel 3 dargelegten Themenkomplexe zu ermöglichen, 

wurde ein dualistischer Ansatz gewählt. Während die organisatorischen und strukturellen Grundlagen 

anhand von Interviews erfasst und qualitativ ausgewertet wurden, wurde für den zweiten Themen-

komplex eine Fallstudie gewählt, die im Rahmen einer quantitativen und qualitativen Analyse ausge-

wertet wurde.  

4.1 Interviews 

4.1.1 Datenerhebung 

Um die organisatorischen Strukturen, Abläufe und Entscheidungsfindungsprozesse der polizeilichen 

Fachstellen in den Kantonen St. Gallen, Zürich und Bern zu untersuchen, wurden leitfadengestützte 

Interviews durchgeführt, die sich an einem Katalog vordefinierter Fragen orientierten. Dieser Ansatz 

bot eine genügende Flexibilität, um ergänzende Folgefragen stellen und dadurch ein besseres Verständ-

nis der komplexen KBM-Prozesse gewährleisten zu können. Die vordefinierten Fragen wurden von den 

führenden Mitarbeitenden der kantonalen Fachstellen im Rahmen persönlicher Treffen mit dem For-

schungsteam der Universität St. Gallen mündlich beantwortet. Die entsprechenden Interviews wurden 

zeitgleich transkribiert. Nachdem die Transkriptionen fertiggestellt und bereinigt wurden, wurde den 

befragten Personen die Möglichkeit geboten, ihre Antworten zu überprüfen und gegebenenfalls Kor-

rekturen in schriftlicher Form anzubringen. 

4.1.2 Datenauswertung 

Die Interviews hatten zum Ziel, die KBM-Fachstellen in den drei Kantonen zu beschreiben. Dazu wurde 

eine thematische Analyse gewählt, die auf der Grundlage eines induktiv-semantischen Ansatzes durch-

geführt wurde. Zunächst wurden hierzu die vordefinierten Fragestellungen anhand von vier Aspekten 

kategorisiert: Organisation und Struktur, Fallmanagement, Datenmanagement und Zugang zu persön-

lichen Daten.62 Die Antworten der befragten Personen wurden anschliessend codiert und diesen vier 

Kategorien zugeordnet.63 Um eine adäquate Beschreibung des KBM sicherzustellen, wurden die Ant-

worten auf allfällige Lücken überprüft, was eine zusätzliche Rücksprache mit den befragten Personen 

 

62 Vgl. Kap. 3. 

63 Vgl. MAYRING, 67 ff. 



Methodisches Vorgehen 

 11 

erforderte. Schliesslich wurden die codierten Antworten thematisch nach den vier erwähnten Katego-

rien dargestellt.64 

4.2 Fallstudie 

4.2.1 Datenerhebung 

In St. Gallen und Zürich wurden die Daten vor Ort durch eine Analyse der von den KBM-Fachstellen 

zur Verfügung gestellten Fallakten erhoben. Diese umfassten polizeiliche Journaleinträge sowie aus-

führlichere Risikobeurteilungsberichte, die von den KBM-Fachstellen im Rahmen ihres Fallmanage-

ments verfasst wurden. Für die Analyse der Fallakten wurde im Vorfeld ein Variablenkatalog erstellt. 

Dieser bestand aus vordefinierten Variablen sowie offenen Textvariablen, wobei Letztere eine Erfas-

sung ergänzender Informationen ermöglichten. Für die Erhebung der Variablen wurde die Software 

UniPark verwendet. Die gewonnenen Datensätze wurden in einer anonymisierten Datenbank erfasst, 

bevor sie schliesslich mit Excel sowie SPSS ausgewertet wurden.  

In Bern konnte keine aktenbasierte Datenerhebung durchgeführt werden, zumal der dafür notwendige 

Zugang zu den polizeilichen Datenbanken nicht gewährt werden konnte. Die polizeilichen Fallakten 

erwiesen sich zudem als zu umfangreich, um anonymisierte Auszüge zu erstellen, die für eine eigen-

ständige Erhebung hätten verwendet werden können. Um den Kanton Bern dennoch berücksichtigen 

zu können, wurde die Datenerhebung deshalb von den Mitarbeitenden der Berner KBM-Fachstelle 

durchgeführt. Dazu wurde ihnen der vordefinierter Variablensatz zur Verfügung gestellt, der bei der 

Datenerhebung in St. Gallen und Zürich verwendet wurde. Die so erhobenen Datensätze wurden an-

schliessend aufbereitet und in die anonymisierte Datenbank aufgenommen.  

4.2.2 Stichprobe 

Um eine repräsentative Stichprobe zu erhalten, sollten ursprünglich in jedem Kanton die ersten 100 

Fälle, die im Jahr 2021 eröffnet wurden, analysiert werden. Die angestrebte Stichprobe hätte sich somit 

aus insgesamt 300 Fällen zusammengesetzt. In Bern wurden bei einzelnen Datensätzen jedoch fehlende 

Informationen festgestellt. Zudem standen nicht genügend Fälle aus dem Jahr 2021 zur Verfügung. Die 

Stichprobe musste deshalb auf 93 Fälle reduziert werden. Die finale Stichprobe (N = 293) setzt sich somit 

aus je 100 Fällen der KBM-Fachstellen aus St. Gallen und Zürich sowie 93 Fällen aus Bern zusammen. 

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass sich diese Stichprobe nicht aus 293 registrierten Personen zusam-

mensetzt, sondern aus 293 Vorfällen, die zu einem Fallmanagement der jeweiligen KBM-Fachstellen 

führten. Sechs Personen waren deshalb doppelt in der Stichprobe enthalten. In allen Fällen wurde je-

doch immer nur eine einzelne Person als gefährdende Person erfasst. Sämtliche Fälle stammen aus dem 

Jahr 2021. In St. Gallen und Bern war es nicht möglich, die chronologisch ersten 100 bzw. 93 Fälle zu 

berücksichtigen. Es wurde deshalb eine randomisierte Stichprobe von Fällen verwendet, die im Jahr 

 

64 Vgl. MAYRING, 103. 
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2021 eröffnet oder abgeschlossen wurden. In Zürich wurden dagegen die ersten 100 Fälle ab dem 1. 

Januar 2021 untersucht.  

4.2.3 Datenauswertung 

Die erhobenen Daten wurden quantitativ ausgewertet, wobei sowohl uni- als auch bivariate Analysen 

durchgeführt wurden. Die Ergebnisse wurden in absoluten Zahlen und Prozentwerten erfasst. Zur Be-

rechnung der jeweiligen Prozentsätze wurden nur diejenigen Fälle berücksichtigt, bei denen eine ein-

deutige Zuordnung möglich war. Fehlende oder unzureichende Daten wurden demgegenüber als «mis-

sing» ausgewiesen und bei der Berechnung nicht miteinbezogen. 

4.2.4 Limitationen 

Im Rahmen der Datenauswertung mussten sowohl die strukturellen Unterschiede der einzelnen KBM-

Fachstellen als auch die unterschiedlichen Methoden der Datenerhebung berücksichtigt werden. Im 

Hinblick auf diese Limitationen ist zunächst festzuhalten, dass bei der Datenerhebung in St. Gallen und 

Zürich ausschliesslich die in den entsprechenden Journaleinträgen und Risikobeurteilungsberichten do-

kumentierten Informationen berücksichtigt wurden. Anderweitige Aktenstücke, die den KBM-Fach-

stellen gegebenenfalls zur Verfügung gestanden haben, flossen weder in die Erhebung noch in die Aus-

wertung der Stichprobe ein. Hinsichtlich der Datensätze des Kantons Bern konnte demgegenüber da-

von ausgegangen werden, dass sämtliche Daten unter Berücksichtigung aller verfügbaren Informatio-

nen erhoben wurden, zumal die Datenerhebung unmittelbar durch die Mitarbeitenden der KBM-Fach-

stelle erfolgte. Weiter ist zu berücksichtigen, dass die Datensätze, die durch die Mitarbeitenden der 

Berner KBM-Fachstelle erhoben wurden, keine Rückschlüsse auf das Vorliegen oder die Anzahl frühe-

rer polizeilicher Registrierungen sowie abgeschlossener und laufender Strafverfahren der gefährden-

den Personen zuliessen. Die in Kapitel 6.3 ausgewiesenen Resultate basieren deshalb ausschliesslich auf 

den Datensätzen aus St. Gallen und Zürich. Bei der Klassifikation der Risikobeurteilungen ist sodann 

zu beachten, dass diese in St. Gallen und Zürich darauf abgestützt wurde, in welcher Art die Beurtei-

lungen abgeschlossen wurden. Unterschieden wurde demnach zwischen Fällen, in denen die Risikobe-

urteilung mit einem Journaleintrag in der Polizeidatenbank abgeschlossen wurde, sowie Fällen, in de-

nen eine erweiterte Beurteilung durchgeführt und in einem ausführlicheren Schlussbericht festgehalten 

wurde. In Bern war eine solche Differenzierung nicht möglich, zumal die Fachstelle primär «gelbe» von 

«roten» Fällen unterschied. Die Ergebnisse in Kapitel 6.4 werden deshalb separat ausgewiesen.  
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5 Resultate der Interviews 

5.1 KBM im Kanton Zürich 

Organisation: Die spezialisierten Polizeieinheiten der Kantonspolizei Zürich, der Stadtpolizei Zürich 

und der Stadtpolizei Winterthur bilden den Kern des KBM-Netzwerks. Dazu gehören ausserdem die 

Fachstelle Forensic Assessment und Risk Management (FFA), deren psychologische und forensisch-

psychiatrische Fachkräfte die Polizeieinheiten unterstützen, sowie ein interdisziplinäres Fachgremium 

(IFG), das sich aus Vertreterinnen und Vertretern des Netzwerks zusammensetzt und für das Monito-

ring sowie die Evaluation der Tätigkeiten im Bereich des KBM zuständig ist.  

Fallmanagement: Ersteinschätzungen finden statt, wenn einzelne Vorfälle oder Personen direkt an die 

Fachstelle gemeldet werden. Im Rahmen der Früherkennung werden relevante Fälle hingegen intern 

durch ein Screening der von der Regionalpolizei registrierten Vorfälle identifiziert. In beiden Fällen 

erfolgt zunächst eine Absprache im Team, bevor die Leitung der Fachstelle die finale Entscheidung über 

eine allfällige Fallaufnahme trifft. Ein Fallmanagement kann sich auch aufgrund von Ersatzmassnah-

men ergeben, so etwa, wenn die Staatsanwaltschaft gegenüber der gefährdenden Person an Stelle einer 

Untersuchungshaft die Zusammenarbeit mit dem Gewaltschutz anordnet.65  

Art und Umfang des Fallmanagements sowie der damit zusammenhängenden Berichterstattung hän-

gen in erster Linie davon ab, ob eine erweiterte Risikobeurteilung erforderlich ist. Schätzt die Fachstelle 

das Risikopotenzial als gering ein, ergreift sie in der Regel keine Massnahmen. Solche Fälle werden mit 

einem kurzen Eintrag in der allgemeinen Polizeidatenbank abgeschlossen und die gefährdende Person 

wird grundsätzlich nicht darüber informiert, dass sie Gegenstand einer Fallbeurteilung ist bzw. wurde. 

Wird hingegen eine erweiterte Risikobeurteilung durchgeführt, die mit weiterführenden Massnahmen 

verbunden ist, so wird der Fall mit einem ausführlicheren Schlussbericht abgeschlossen. Im Rahmen 

der Gefährderansprachen werden die betroffenen Personen zudem darüber informiert, dass ihr Fall 

durch den Gewaltschutz bearbeitet wird und die Teilnahme am Gespräch freiwillig ist. 

Datenbearbeitung: Die Fälle sowie allfällige Ergebnisse erweiterter Risikobeurteilungen (z.B. Gutachten, 

Octagon-Evaluationen, etc.) werden im allgemeinen polizeilichen Informationssystem (POLIS), der 

Hauptdatenbank der Polizei, die sämtliche Polizeiakten umfasst, registriert. Die Datenverarbeitung des 

POLIS-Systems wird in der kantonalen POLIS-Verordnung geregelt. Die in den KBM-Fällen erhobenen 

Daten unterliegen einer Löschungsfrist von 10 Jahren.66  

Zugang zu Daten: Der Zugang zu den im POLIS hinterlegten KBM-Fällen ist der Fachstelle sowie desig-

nierten Polizeimitgliedern vorbehalten. Im Rahmen strafrechtlicher Untersuchungen kann die Staats-

anwaltschaft allerdings Berichte anfordern oder solche einsehen. Ebenso können andere Behörden des 

KBM-Netzwerks Zugang zu den entsprechenden Akten erhalten, wenn ein Fall dies erfordert (z.B. um 

 

65 WOSTA, 214. 

66 § 18 Abs. 5 lit. g ZH-POLIS-Verordnung. 
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eine allfällige fürsorgerische Unterbringung67 in einer psychiatrischen Klinik zu prüfen). Im Falle eines 

rechtlich geschützten Interesses kommt den gefährdenden sowie anderen betroffenen Personen zudem 

ein Recht auf Akteneinsicht zu.68 

5.2 KBM im Kanton St. Gallen 

Organisation: Bei der Etablierung entsprechender Strukturen diente das Zürcher KBM in mehreren Kan-

tonen, darunter auch St. Gallen, als Vorbild. Die Organisation des St. Galler KBM gleicht dem Zürcher 

Modell deshalb weitgehend, wobei aufgrund regionaler Gegebenheiten schlankere und weniger kom-

plexe Strukturen gewählt wurden. So kennt das St. Galler Modell ebenfalls ein Netzwerk, welches sich 

aus der spezialisierten Fachstelle der Kantonspolizei, polizeipsychologischen Fachkräften sowie ande-

ren öffentlichen Stellen (z.B. KESB, Schulen, usw.) zusammensetzt. Darüber hinaus existiert eine auf 

häusliche Gewalt spezialisierte Koordinationsgruppe, die sich aus Fachleuten wie Psychologinnen und 

Psychologen, Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern sowie Vertreterinnen und Vertretern anderer In-

stitutionen – wie etwa der Opferhilfe – zusammensetzt. Wie in Zürich gilt die polizeiliche Fachstelle als 

primäre Anlaufstelle für die anderen Behörden. 

Fallmanagement: Wie die kantonale Fachstelle einen Fall eröffnet, hängt davon ab, wie sie von einem 

solchen erfährt. So können Fälle einerseits durch eine Sichtung des Polizeijournals identifiziert werden. 

Diesfalls erfolgt die initiale Registrierung durch die Regionalpolizei, welche den entsprechenden Vor-

fall im Polizeijournal erfasst. Werden Vorfälle direkt an die Fachstelle gemeldet (z.B. durch betroffene 

Personen oder andere Behörden), erfolgt die Registrierung durch die KBM-Fachstelle selbst. Unabhän-

gig davon, wie die Fachstelle auf einen Fall aufmerksam geworden ist, entscheidet die Leitung bzw. 

deren Stellvertretung über eine Fallaufnahme, nachdem der Sachverhalt mit den Mitarbeitenden be-

sprochen wurde. Die Fachstelle verfolgt dabei ein Vier-Augen-Prinzip, sodass an jeder Entscheidung 

mindestens zwei Personen beteiligt sind. Wird ein Fall eröffnet, so kann zwischen zwei grundlegenden 

Falltypen unterschieden werden: Fälle, die keine weitergehenden Abklärungen erfordern, werden in 

Form eines Journaleintrages abgeschlossen. Erfolgt dagegen eine erweiterte Risikobeurteilung, so wird 

diese in einem umfassenderen Schlussbericht festgehalten. 

Datenbearbeitung: Wie im Kanton Zürich werden die Fälle in der allgemeinen Polizeidatenbank regis-

triert. Eine spezifische KBM-Datenbank existiert nicht. Der Umfang der erfassten Informationen hängt 

davon ab, ob der Fall mit einem kurzen Journaleintrag oder einem vollständigen Schlussbericht abge-

schlossen wird. Bei Fällen mit geringem Risiko wird in den polizeilichen Akten vermerkt, dass die Fach-

stelle das Risikopotenzial als gering einschätzt und den Fall daher nicht weiter verfolgt. Führt die Fach-

stelle hingegen eine erweiterte Risikobeurteilung einschliesslich allfälliger Massnahmen durch, so wird 

ein Schlussbericht erstellt, der eine summarische Darstellung des Sachverhalts, die durchgeführte Risi-

kobeurteilung, etwaige Massnahmen sowie Empfehlungen für andere Behörden oder Opfer enthält. 

 

67 Vgl. Art. 426 ff. ZGB. 

68 Vgl. § 11 ZH-POLIS-Verordnung. 



Resultate der Interviews 

 15 

Darüber hinaus wird die betroffene Person – meist im Rahmen der Gefährderansprache – darüber in-

formiert, dass ihr Fall durch das Bedrohungsmanagement bearbeitet wird.  

Zugang zu Daten: Das Polizeijournal sowie die abschliessenden Berichte sind für die grundsätzlich für 

das gesamte Polizeikorps zugänglich. Über einen Zugang zu den entsprechenden Fallakten verfügt in-

dessen nur die Fachstelle selbst. Auch innerhalb des KBM-Netzwerks bestehen kein umfassender ge-

genseitiger Zugang und kein automatisierter Austausch hinsichtlich der über die betroffenen Personen 

geführten Akten. Sämtliche Fallakten unterliegen jedoch einem Recht auf Einsichtnahme durch Perso-

nen mit einem rechtlich geschützten Interesse. Für alle polizeilich erfassten Daten gelten zudem die im 

kantonalen Recht vorgesehenen Löschfristen.69 

5.3 KBM im Kanton Bern 

Organisation: Das KBM des Kantons Bern weicht in Bezug auf seine Organisation, Struktur und Prozesse 

von den Kantonen Zürich und St. Gallen ab. Dies ist mitunter auf die geografischen Gegebenheiten 

sowie die Zweisprachigkeit (Deutsch und Französisch) des Kantons zurückzuführen. Wie das KBM in 

Zürich und St. Gallen bezweckt auch dasjenige in Bern die Prävention schwerer zielgerichteter Gewalt, 

allerdings mit einem eigenen Ansatz. Das KBM besteht zwar auch in Bern aus einer spezialisierten Fach-

stelle der Kantonspolizei sowie anderen Behörden. Im Gegensatz zu Zürich und St. Gallen befasst sich 

die Berner KBM-Fachstelle jedoch nur mit Hochrisikofällen, während Fälle mit mittlerem oder gerin-

gem Risiko in die Zuständigkeit der regionalen Polizeieinheiten fallen.  

Fallmanagement: Die Erstregistrierung erfolgt durch die Regionalpolizei auf Grundlage entsprechender 

Meldungen oder Feststellungen. Diese nimmt sodann eine Ersteinschätzung des Falles vor. Nur wenn 

das Risiko als mittel oder hoch eingestuft wird, werden zwei weitere Polizeibeamte der KBM-Fachstelle 

in die Risikobeurteilung miteinbezogen. Die KBM-Fachstelle ist folglich nicht in die initiale Fallbeurtei-

lung involviert.  

Die Fälle werden anhand ihres Risikos in Kategorien eingeteilt. Fälle mit geringem Risiko, bei denen 

keine Massnahmen erforderlich sind, werden als «grün» eingestuft. Fälle, die weitere Massnahmen er-

fordern und ein gewisses Risikopotenzial aufweisen, werden als «gelb» kategorisiert, während Fälle mit 

hohem Risiko als «rot» ausgewiesen werden. Ob die KBM-Fachstelle oder die allgemeine Regionalpoli-

zei für die Bearbeitung eines Falles zuständig ist, hängt von dieser Kategorisierung ab: «Grüne» und 

«gelbe» Fälle verbleiben bei der Regionalpolizei, während «rote» Fälle in die alleinige Zuständigkeit der 

KBM-Fachstelle fallen. Gleiches gilt hinsichtlich der Entscheidungskompetenzen: Bei «grünen» Fällen 

sind die Beamten der Regionalpolizei befugt, Entscheidungen zu treffen. In «gelben» Fällen sind für 

sämtliche Entscheidung mindestens drei Polizeibeamte erforderlich. Bei «roten» Fällen sind alle Ent-

scheidungen durch die KBM-Fachstelle zusammen mit einer Vertretung der regionalen Polizei zu tref-

fen. 

 

69 Vgl. Art. 14 ff. Verordnung über das polizeiliche Informationssystem der Kantonspolizei St. Gallen.  
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Datenbearbeitung: Sämtliche Informationen werden im Polizeijournal hinterlegt. Spezifische Datenban-

ken, in denen die gefährdenden Personen registriert werden, existieren nicht. Da der Zugang zu den 

Fallakten von der Risikokategorie abhängt, wird eine zusätzliche Liste geführt, in welcher die einzelnen 

Fälle nach Farben (grün, gelb oder rot) ausgewiesen werden. Im Gegensatz zu Zürich und St. Gallen 

erfasst das Berner KBM seine Fälle zudem nicht in standardisierten Berichten. Stattdessen wird für 

sämtliche Fälle ein umfangreiches Dossier geführt. 

Zugang zu Daten: Der Zugang zu «grünen» und «gelben» Fällen ist den mit diesen Fällen befassten Po-

lizeibeamten vorbehalten. Bei «roten» Fällen ist der Zugang auf die Mitarbeitenden der KBM-Fachstelle 

beschränkt. Ein Datenaustausch zwischen der Polizei und anderen Behörden erfolgt grundsätzlich 

nicht. Ausnahmsweise kann jedoch ein punktueller Austausch vorgesehen werden, sofern dies für die 

Fallbearbeitung erforderlich erscheint. Ebenso wird sämtlichen Personen mit einem rechtlich geschütz-

ten Interesse ein Zugang zu den erfassten Daten gewährt. Alle im KBM-Journal gespeicherten Daten 

werden nach zwei Jahren gelöscht. Für das allgemeine Polizeijournal beträgt die Löschungsfrist fünf 

Jahre.70  

  

 

70 Art. 142 Abs. 1 BE-PolG. 
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6 Resultate der Fallstudie 

6.1 Falltypologie 

Die Registrierung von gefährdenden Personen durch die KBM-Fachstellen kann in unterschiedlichen 

Kontexten erfolgen, weshalb die einzelnen Fälle bzw. die ihnen zugrundeliegenden Sachverhalte äus-

serst heterogen sind. Die Stichprobe wird deshalb in verschiedene Falltypen aufgeschlüsselt, an denen 

sich die Auswertung der Studie – soweit möglich – orientiert. 

6.1.1 Definition 

Häusliche und sexuelle Gewalt sowie andere Vorfälle im Zusammenhang mit intimen Beziehungen: Dieser Fall-

typus umfasst zunächst sämtliche Fälle, in denen es zu physischer, psychischer und/oder sexueller Ge-

walt gegen Eheleute, Partnerinnen und Partner, Kinder oder nahe Verwandte (z.B. Eltern, Grosseltern, 

Geschwister) kommt. Ebenso erfasst sind Vorfälle in Dreiecksbeziehungen, womit namentlich Drohun-

gen gegen den neuen Partner einer Ex-Partnerin oder gegenüber dem Partner des eigenen Kindes ge-

meint sind. Gleiches gilt auch für diejenigen Fälle, in denen ein Verdacht auf eine potenzielle Kindes-

entführung besteht. Sofern ein Konflikt im häuslichen Bereich mit anderweitigen Vorfällen zusammen-

hängt, die sich gegen beteiligte Behörden richten (z.B. Drohungen im Rahmen eines Scheidungster-

mins), wird dieser ebenfalls unter diesem Falltypus erfasst. Fälle von Stalking werden berücksichtigt, 

sofern diese im Kontext einer (ehemaligen) Partnerschaft oder einer versuchten Beziehungsaufnahme 

stehen. Sexualdelikte wie Vergewaltigungen, sexuelle Handlungen mit Kindern oder sexuelle Belästi-

gungen werden auch dann miteinbezogen, wenn die Opfer weder in einer partnerschaftlichen Bezie-

hung zur Täterin oder dem Täter stehen oder mit dieser oder diesem verwandt sind. 

Drohungen und/oder physische Gewalt gegen Behörden: Der Falltypus umfasst zunächst sämtliche Vorfälle, 

physischer Gewalt zum Nachteil von Behördenmitgliedern (z.B. Gewalt oder Widerstand gegen Poli-

zeibeamte). Darüber hinaus werden mündliche, schriftliche oder auf andere Weise getätigte Drohungen 

gegenüber Behörden bzw. deren Mitglieder und Mitarbeitenden erfasst. Hierbei werden nicht nur ex-

plizite Drohungen berücksichtigt, sondern auch Mitteilungen mit verwirrten oder latent bedrohlichen 

Inhalten (z.B. Verschwörungstheorien). Miteinbezogen werden sodann Fälle, in denen einen längerer 

und/oder heftiger Konflikt zwischen der registrierten Person und einer oder mehrerer Behörden vor-

liegt (z.B. Querulanz). Schliesslich werden auch Fälle erfasst, in denen sich die physische Gewalt 

und/oder die Drohungen gegen medizinische, psychiatrische oder ähnliche Einrichtungen oder deren 

Personal richten, sofern die gefährdende Person verpflichtet ist, sich in dieser Einrichtung aufzuhalten 

oder in anderer Weise mit dieser zu kooperieren. 

Allgemeine Drohungen und/oder physische Gewalt gegen Drittpersonen: Umfasst werden diejenigen Fälle, 

physischer Gewalt und Drohungen, die nicht eindeutig den Falltypen 1 oder 2 zugeordnet werden kön-

nen. Exemplarisch sind hierbei Drohungen oder Tätlichkeiten im Rahmen nachbarschaftlicher Konflikte 

sowie Angriffe auf unbekannte Drittpersonen, die im Zusammenhang mit psychischen Auffälligkeiten 

stehen, zu nennen.  
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Extremismus und Radikalisierung: Dem Falltypus werden diejenigen Fälle zugeordnet, in denen zumin-

dest ein Verdacht auf einen extremistischen oder radikalen Hintergrund festgestellt werden kann. Zu-

sätzlich sind Fälle erfasst, die sich namentlich auf Androhungen von terroristischen Anschlägen oder 

Amokläufen beziehen.  

Andere: Erfasst sind sämtliche Fälle, die nicht eindeutig einem der anderen vier Falltypen zugeordnet 

werden können. 

6.1.2 Häufigkeitsverteilung 

Die meisten Fälle (46.5%, N = 126) können dem Typus häusliche und sexuelle Gewalt zugeordnet wer-

den. Drohungen und Gewalt gegenüber Behörden machen 25.5% (N = 69) aller Fälle aus. Sie sind damit 

häufiger als gleichartige Vorfälle, die sich gegen andere Drittpersonen richten (15.5%, N = 42). Fälle mit 

Bezug zu Extremismus oder Radikalisierung sind vergleichsweise selten (5.2%, N = 14). 

In 22 Fällen, die alle aus dem Kanton Bern stammen, enthalten die Datensätze nicht genügend Informa-

tionen, um den Fall einem bestimmten Falltypus zuteilen zu können. Diese Fälle werden in den typspe-

zifischen Auswertungen entsprechend nicht berücksichtigt. Vorbehältlich weiterer Einschränkungen 

beziehen sich die typologisch aufgeschlüsselten Resultate folglich auf 271 Fälle. 

 

Abbildung 1: Häufigkeitsverteilung der Falltypen (in %) 

 

 

6.2 Charakteristika von gefährdenden Personen  

Um die charakteristischen Merkmale der gefährdenden Personen erfassen zu können, werden nachfol-

gend die Schlüsselvariablen Geschlecht, Alter, Nationalität, Beschäftigungsgrad, Religion und psychi-

sche Auffälligkeiten näher betrachtet.  
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6.2.1 Geschlecht 

Die gefährdende Person ist in 93.8% aller Fälle männlich. Weibliche Personen machen lediglich einen 

Anteil von 6.2% aus. Männliche Personen sind in der Stichprobe somit stark überrepräsentiert – dies 

sogar in einem höheren Masse als in der polizeilichen Kriminalstatistik.71 Anzumerken ist, dass in einem 

Fall keine Angaben zum Geschlecht der registrierten Person vorliegen, da ihre Identität durch die KBM-

Fachstelle nicht ermittelt werden konnte.  

 

Tabelle 1: Geschlecht der registrierten Personen (in %) 

Andere   

Männlich (N = 274)  93.8% 

Weiblich (N = 18)  6.2% 

Total (N = 292, m = 1)  100.0% 

 

Wird das Geschlecht der registrierten Personen anhand der Falltypologie aufgeschlüsselt, weicht die 

Verteilung von männlichen und weiblichen Personen von der Gesamtverteilung ab. In der Kategorie 

Extremismus und Radikalisierung sind sämtliche Personen männlich. Weibliche Personen werden 

demgegenüber insbesondere wegen Konflikten mit Behörden registriert. Dabei ist jedoch darauf hinzu-

weisen, dass es sich ausschliesslich um Vorfälle handelt, bei denen entweder explizite Drohungen aus-

gesprochen oder Nachrichten mit «verwirrtem» oder latent bedrohlichen Inhalt an die jeweiligen Be-

hörden versendet werden. Vorfälle physischer Gewalt zum Nachteil von Behördenmitgliedern können 

hingegen nicht auf weibliche Personen zurückgeführt werden. 

 

Tabelle 2: Geschlecht der registrierten Personen nach Falltypus (in %) 

Geschlecht  Häusliche 

und sexuelle 

Gewalt 

(N = 126) 

 

Drohungen / 

Gewalt 

Behörden 

(N = 69) 

 

Drohungen / 

Gewalt 

Dritte 

(N = 42) 

 

Extremis-

mus / Radi-

kalisierung  

(N = 14) 

 
Andere 

(N = 20) 

Männlich (N = 253)  96.0%  87.0%  95.2%  100.0%  90.0% 

Weiblich (N = 17)  4.0%  13.0%  4.8%  0.0%  5.0% 

Andere (N = 1)  0.0%  0.0%  0.0%  0.0%  5.0% 

Total (N = 271, m = 22)  100.0%  100.0%  100.0%  100.0%  100.0% 

 

 

71 Zum Gesamtanteil beschuldigter Personen vgl. Bundesamt für Statistik (BFS), Beschuldigte Personen, Kennzahlen 2021, abge-

rufen von <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kriminalitaet-strafrecht/polizei/beschuldigte.html>. 
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6.2.2 Alter 

Das Durchschnittsalter der registrierten Personen beträgt 39 Jahre. Mehr als die Hälfte (54.7%) der ge-

fährdenden Personen war am 1. Januar 2021 mindestens 36 Jahre alt. Im Vergleich zu den polizeilich 

erfassten beschuldigten Personen sind die gefährdenden Personen somit älter.72 Lediglich 6 Fälle betref-

fen eine minderjährige Person (2.1%). Kinder, welche das 10. Altersjahr noch nicht vollendet haben, sind 

in der Stichprobe nicht enthalten.  

 

Abbildung 2: Alter der registrierten Personen (in %) 

 

 

Aufgeschlüsselt nach den verschiedenen Falltypen variiert das Durchschnittsalter. Personen, die auf-

grund häuslicher und sexueller Gewalt sowie anderen Vorfällen im Zusammenhang mit intimen Bezie-

hungen registriert werden, weisen ein Durchschnittsalter von 38 Jahren auf (N = 125). Das Durch-

schnittsalter der Personen, die wegen Drohungen und/oder Gewalt gegen Behörden oder andere Dritt-

personen erfasst werden, liegt bei 43 (N = 68) bzw. 42 (N = 41) Jahren. Bei Fällen mit extremistischem 

oder radikalem Hintergrund liegt das Durchschnittsalter mit 32 Jahren (N = 14) deutlich niedriger. Mit 

31 Jahren weist allerdings die Kategorie der «anderen» Fälle das tiefste Durchschnittsalter auf (N = 19). 

6.2.3 Nationalität 

Mehr als die Hälfte der registrierten Personen sind Schweizerinnen und Schweizer (54.3%). Bei den 

Personen mit einer ausländischen Staatsangehörigkeit (45.7%) kann eine Vielzahl an verschiedenen Na-

tionalitäten (insgesamt 36) festgestellt werden. Kosovo, Türkei, Italien, Serbien, Deutschland, Eritrea 

und Irak sind dabei am häufigsten vertreten. Es kann somit festgehalten werden, dass sich die KBM-

Fachstellen zwar in etwa jedem zweiten Fall mit Schweizer Staatsangehörigen befassen, Personen mit 

 

72 Zum Alter beschuldigter Personen vgl. Bundesamt für Statistik (BFS), Beschuldigte Personen, Kennzahlen 2021, abgerufen 

von <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kriminalitaet-strafrecht/polizei/beschuldigte.html>. 
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ausländischer Staatsangehörigkeit aber in Anbetracht ihrer Vertretung in der Gesamtbevölkerung deut-

lich überrepräsentiert sind.73 

Abbildung 3: Nationalität der registrierten Personen (in %) 

 

 

Schweizer Staatsangehörige werden am häufigsten im Zusammenhang mit Konflikten mit Behörden 

registriert (71.1%). Ebenso sind sie im Falltypus Drohungen und Gewalt gegenüber Drittpersonen am 

häufigsten vertreten (62.5%). Vorfälle häuslicher und sexueller Gewalt können demgegenüber primär 

auf Personen mit ausländischer Staatsangehörigkeit zurückgeführt werden (61.9%). 

 

Tabelle 3: Nationalität der registrierten Personen nach Falltypus (in %) 

Nationalität  Häusliche 

und sexuelle 

Gewalt 

(N = 113) 

 

Drohungen / 

Gewalt  

Behörden  

(N = 45) 

 

Drohungen / 

Gewalt 

Dritte 

(N = 32) 

 

Extremis-

mus / Radi-

kalisierung 

(N = 8) 

 
Andere 

(N = 14) 

Schweizerische Nationa-

lität (N = 108) 

 38.1%  71.1%  62.5%  50.0%  64.3% 

Ausländische Nationali-

tät (N = 104) 

 61.9%  28.9%  37.5%  50.0%  35.7% 

Total (N = 212, m = 59)  100.0%  100.0%  100.0%  100.0%  100.0% 

 

6.2.4 Beschäftigungsstatus 

Knapp jede vierte Person ist arbeitslos (38.3%, N = 77). Rund ein Fünftel bezieht eine Invalidenrente 

(15.9%, N = 32) oder ist bereits im Ruhestand (4.5%, N = 9). Weitere 4.5% (N = 9) befinden sich noch in 

der Ausbildung. Lediglich in 29.4% der Fälle (N = 59) gehen die gefährdenden Personen einer selbstän-

digen oder unselbständigen Arbeitstätigkeit nach. In 92 Fällen können den analysierten Akten keine 

Informationen über den Beschäftigungsstatus der registrierten Person entnommen werden. 

 

73 Zum Gesamtanteil der Wohnbevölkerung vgl. Bundesamt für Statistik (BFS), Bevölkerung nach Migrationsstatus, abgerufen 

von <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/migration-integration/nach-migrationsstatuts.html>. 
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Abbildung 4: Beschäftigungsstatus der registrierten Personen (in %) 

 

 

Der Anteil an erwerbstätigen Personen fällt insbesondere im Kontext der häuslichen und sexuellen Ge-

walt vergleichsweise hoch aus (40.9%). Im Gegensatz dazu sind Personen, die im Zusammenhang mit 

Extremismus oder Radikalisierung registriert werden, überwiegend arbeitslos (71.4%). Aufgrund der 

geringen Grösse der Stichprobe (N = 7) ist letztere Feststellung allerdings mit Vorsicht zu interpretieren.  

 

Tabelle 4: Beschäftigungsstatus der registrierten Personen nach Falltypus (in %) 

Beschäftigungsstatus  Häusliche 

und sexuelle 

Gewalt 

(N = 93) 

 

Drohungen / 

Gewalt Be-

hörden 

 (N = 42) 

 

Drohungen / 

Gewalt 

Dritte 

(N = 27) 

 

Extremis-

mus / Radi-

kalisierung 

(N = 7) 

 
Andere 

(N = 12) 

Arbeitslos (N = 67)  39.8%  35.7%  11.1%  71.4%  58.3% 

Erwerbstätig (N = 55)  40.9%  23.8%  22.2%  0.0%  8.3% 

In Ausbildung (N = 7)  2.2%  2.4%  3.7%  14.3%  16.7% 

Hausarbeit (N = 1)  1.1%  0.0%  0.0%  0.0%  0.0% 

Im Ruhestand (N = 9)  4.3%  7.1%  7.4%  0.0%  0.0% 

Invalidenrente (N = 30)  6.5%  31.0%  37.0%  0.0%  8.3% 

Andere (N = 12)  5.4%  0.0%  18.5%  14.3%  8.3% 

Total (N = 181, m = 90)  100.0%  100.0%  100.0%  100.0%  100.0% 

 

6.2.5 Religion  

In 259 von 293 Fällen (88.4%) lassen die analysierten Akten keine Rückschlüsse auf die Religion der 

registrierten Person zu. Die fehlende Dokumentation der Religion dürfte in erster Linie darauf zurück-

zuführen sein, dass sie bei der Risikobeurteilung keine Berücksichtigung gefunden hat. In denjenigen 
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Fällen, in denen die Religion explizit erwähnt wird (11.6%, N = 34), ist der islamische Glaube am häu-

figsten dokumentiert (61.8%, N = 21). In der Kategorie Extremismus/Radikalisierung handelt es sich 

zudem – soweit bekannt – nur um Personen mit muslimischem Hintergrund (N = 5). Letzteres dürfte 

damit zusammenhängen, dass diese Personen wegen radikaler islamistischer Tendenzen als potenziell 

gefährlich eigestuft wurden und die Religion deshalb im Rahmen des Beurteilungsprozesses explizit 

durch die KBM-Fachstelle erfasst wurde. 

6.2.6 Psychische Auffälligkeiten 

Psychische Auffälligkeiten sind in einem Drittel aller Fälle (33.4%) ausdrücklich dokumentiert. Am häu-

figsten sind Persönlichkeitsstörungen und -akzentuierungen (N = 22), Schizophrenie (N = 22), Abhän-

gigkeit von Alkohol, Drogen oder anderen Substanzen (N = 17) sowie Depressionen (N = 9). In St. Gallen 

und Zürich handelt es sich dabei in der Regel um Diagnosen, die von externen Fachpersonen gestellt 

wurden. In einigen Fällen scheinen die Diagnosen jedoch auf eigenen Annahmen seitens der KBM-

Fachstellen zu beruhen. Es lässt sich insofern nicht abschliessend festlegen, ob sich die registrierten 

psychischen Auffälligkeiten immer auf eine psychiatrische Diagnose stützen. Darüber hinaus ist zu be-

rücksichtigen, dass die Anzahl an registrierten Personen mit psychischen Auffälligkeiten in der vorlie-

genden Stichprobe zu tief liegen dürfte, zumal diese ausschliesslich auf Diagnosen beruht, die den 

KBM-Fachstellen bekannt waren und ausdrücklich dokumentiert wurden.  

 

Tabelle 5: Psychische Auffälligkeiten der registrierten Personen (in %) 

Psychische Auffälligkeiten   

Psychische Auffälligkeiten dokumentiert (N = 98)  33.4% 

Keine psychischen Auffälligkeiten dokumentiert (N = 195)  66.6% 

Total (N = 293)  100% 

 

Die Häufigkeit der psychischen Auffälligkeiten variiert zwischen den einzelnen Falltypen. Vergleichs-

weise häufig sind solche Auffälligkeiten in den Kategorien Drohungen und Gewalt gegen Behörden 

(43.5%) sowie gegen Drittpersonen (42.9%) dokumentiert. In den Kategorien häusliche und sexuelle 

Gewalt (22.2%) sowie Extremismus und Radikalisierung (28.6%) sind psychische Auffälligkeiten hinge-

gen nur bei etwa einem Viertel der gefährdenden Personen offiziell bekannt. 
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Tabelle 6: Psychische Auffälligkeit nach Falltypus (in %) 

Psychische Auffälligkei-

ten 

 Häusliche 

und sexuelle 

Gewalt 

(N = 126) 

 

Drohungen / 

Gewalt  

Behörden 

 (N = 69) 

 

Drohungen / 

Gewalt  

Dritte  

(N = 42) 

 

Extremis-

mus / Radi-

kalisierung 

(N = 14) 

 
Andere 

(N = 20) 

Psychische Auffälligkeiten 

dokumentiert (N = 87) 

 22.2%  43.5%  42.9%  28.6%  35.0% 

Keine psychischen Auffäl-

ligkeiten dokumentiert 

(N = 184) 

 77.8%  56.5%  57.1%  71.4%  65.0% 

Total (N = 271, m = 22)  100.0%  100.0%  100.0%  100.0%  100.0% 

 

6.3 Registrierung von gefährdenden Personen 

Die nachfolgenden Aussagen stützen sich jeweils auf die Registrierung jenes Vorfalles, welcher unmit-

telbar zu einer Fallbearbeitung durch die KBM-Fachstellen führte. Die von der Berner Fachstelle zur 

Verfügung gestellten Datensätze lassen keine Differenzierung zwischen einzelnen Registrierungen zu 

(siehe Kapitel 4.2.4). Die ausgewiesenen Ergebnisse beziehen sich deshalb ausschliesslich auf die in den 

Kantonen St. Gallen und Zürich erhobenen Daten.  

Die analysierten Fallakten können darüber hinaus zusätzliche Angaben zu früheren Vorfällen enthal-

ten, die ebenfalls polizeilich registriert wurden. Diese wurden im Rahmen der Datenerhebung als risi-

korelevante Hintergrundinformationen erfasst und sind nachfolgend gesondert dargestellt (siehe Kapi-

tel 6.3.2).  

6.3.1 Art der Kenntnisnahme 

Die KBM-Fachstellen werden primär durch drei Arten externer Meldungen über gefährdende Personen 

bzw. die sie betreffenden Vorfälle informiert. Im Vordergrund stehen dabei Meldungen seitens anderer 

Polizeieinheiten, insbesondere der Regionalpolizei (29.2%). Daneben erfolgen die Meldungen meist 

durch andere Behörden oder Institutionen (19.3%) sowie durch direkte Meldungen (potenzieller) Opfer 

oder deren Umfeld (19.9%). Die KBM-Fachstellen werden indessen nicht nur durch externe Meldungen 

auf gefährdende Personen aufmerksam. Vielmehr greifen sie dazu auch auf eine interne Identifizierung 

relevanter Registrierungen in den ihnen zur Verfügung stehenden Polizeidatenbanken zurück (16.8%).  
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Abbildungen 5: Art der Kenntnisnahme durch die KBM-Fachstelle (in %) 

 

 

Die Verteilung der verschiedenen Arten der Kenntnisnahme ist im Typus der häuslichen und sexuellen 

Gewalt am ausgeglichensten. Auffällig ist, dass die meisten Fälle dieser Kategorie durch die KBM-Fach-

stellen selbst identifiziert werden (25.7%). Meldungen (potenzieller) Opfer (14.9%) und deren Umfeld 

(10.8%) sind ebenfalls vergleichsweise häufig. Drohungen und Gewalt gegen Behörden oder Drittper-

sonen werden den KBM-Fachstellen hingegen überwiegend durch andere Polizeibehörden, insbeson-

dere die Regionalpolizei, gemeldet (40.0% bzw. 39.1%). Ähnliches gilt auch für Fälle mit extremisti-

schem oder radikalem Hintergrund. Diese sind mit Ausnahme eines Falles, in welchem die entspre-

chende Meldung von einem Jugendzentrum ausging, alle auf Meldungen polizeilicher und anderer Be-

hörden sowie der Staatsanwaltschaft zurückzuführen. 

 

Tabelle 7: Art der Kenntnisnahme durch die KBM-Fachstelle nach Falltypus (in %) 

Art der Kenntnisnahme  Häusliche 

und sexuelle 

Gewalt 

(N = 74) 

 

Drohungen / 

Gewalt  

Behörden 

 (N = 45) 

 

Drohungen / 

Gewalt 

Dritte 

(N = 23) 

 

Extremis-

mus / Radi-

kalisierung 

(N = 8) 

 
Andere 

(N = 11) 

Meldung durch andere 

Polizeibehörden (N = 47) 

 18.9%  40.0%  39.1%  37.5%  27.3% 

Meldung durch andere 

Behörden (N = 31) 

 18.9%  20.0%  17.4%  25.0%  18.2% 

KBM-interne Identifizie-

rung (N = 27) 

 25.7%  8.9%  17.4%  0.0%  0.0% 

Meldung des Opfers 

(N = 23) 

 14.9%  20.0%  13.0%  0.0%  0.0% 

Meldung des Umfeldes 

des Opfers (N = 9) 

 10.8%  0.0%  4.3%  0.0%  0.0% 

Meldung der Staatsan-

waltschaft (N = 9) 

 8.1%  0.0%  4.3%  25.0%  0.0% 

Andere (N = 15)  2.8%  11.1%  4.3%  12.5%  54.5% 

Total (N = 161, m = 39)  100.0%  100.0%  100.0%  100.0%  100.0% 
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6.3.2 Frühere Registrierungen 

Rund zwei Drittel der gefährdenden Personen (67.3%, N = 134) sind bereits polizeilich registriert, bevor 

diejenige Registrierung getätigt wird, welche unmittelbar zu einer Fallbearbeitung durch die KBM-

Fachstellen führt. Die meisten gefährdenden Personen weisen dabei eine (29.1%, N = 58) oder zwischen 

zwei und fünf (27.1%, N = 54) frühere Registrierungen auf. Dabei ist zu berücksichtigen, dass diese 

Registrierungen mehrere Monate oder gar Jahre zurückliegen können. Allerdings weisen die analysier-

ten Akten in 86 Fällen (64.2%) darauf hin, dass mindestens eine frühere Registrierung in einem unmit-

telbaren Zusammenhang mit demjenigen Vorfall steht, der in der Folge auch dazu führte, dass die Fach-

stelle ein Fallmanagement initiierte. Insbesondere Drohungen sowie physische und sexuelle Übergriffe 

im Kontext häuslicher Gewalt werden regelmässig durch die Regionalpolizei identifiziert, abgeklärt 

und in der polizeilichen Datenbank registriert, bevor die gefährdende Person anschliessend ins KBM 

aufgenommen wird (N = 42). 

 

Abbildung 6: Anzahl früherer Registrierungen (in %) 

 

 

Der Anteil an Personen, die bereits vor der Fallaufnahme durch die KBM-Fachstellen polizeilich regis-

triert wurden, liegt bei allen Kategorien zwischen 60% und 70%. Leicht erhöht fällt lediglich die Kate-

gorie Extremismus und Radikalisierung aus, bei der in 87.5% der Fälle mindestens eine frühere Regist-

rierung vorliegt. Zumal sich die Kategorie aber lediglich aus 8 Fällen zusammensetzt, lässt sich dieses 

Ergebnis statistisch kaum zuverlässig einordnen. Darüber hinaus ist zu berücksichtigen, dass die frühe-

ren Registrierungen nicht zwangsläufig einen extremistischen oder radikalen Hintergrund aufweisen 

müssen. Vielmehr kann es sich auch um allgemeine Betäubungsmittel- oder Verkehrsdelikte handeln. 

Dies gilt im Übrigen auch für alle anderen Falltypen, bei denen die früheren Registrierungen ebenfalls 

nicht zwingend einen gleichartigen Vorfall betreffen müssen.  
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Tabelle 8: Anzahl früherer Registrierungen nach Falltypus (in %) 

Anzahl früherer Regist-

rierungen 

 Häusliche 

und sexuelle 

Gewalt 

(N = 108) 

 

Drohungen / 

Gewalt  

Behörden 

 (N = 48) 

 

Drohungen / 

Gewalt 

Dritte 

(N = 23) 

 

Extremis-

mus / Radi-

kalisierung 

(N = 8) 

 
Andere 

(N = 12) 

Keine (N = 65)  31.5%  39.6%  30.4%  12.5%  33.3% 

1 Registrierung (N = 58)  26.9%  35.4%  30.4%  25.0%  25.0% 

2–5 Registrierungen  

(N = 54) 

 29.6%  18.8%  26.1%  50.0%  25.0% 

6+ Registrierungen 

(N = 22) 

 12.0%  6.3%  13.0%  12.5%  16.7% 

Total (N = 199, m = 1)  100.0%  100.0%  100.0%  100.0%  100.0% 

 

6.3.3 Strafverfahren 

Die analysierten Akten enthalten im Allgemeinen kaum Informationen hinsichtlich Strafverfahren, so-

fern diese keinen unmittelbaren Einfluss auf die Risikobeurteilung haben. Zumal die vorliegende Stich-

probe ausschliesslich auf explizit dokumentierten Strafverfahren basiert, dürfte die ausgewiesene An-

zahl an Personen mit laufenden oder abgeschlossenen Strafverfahren deshalb zu tief ausfallen.  

Dennoch liegen in 90 von 200 Fällen (45.0%) dokumentierte Hinweise auf ein laufendes (17.5%, N = 35) 

oder abgeschlossenes (27.5%, N = 55) Strafverfahren gegen die registrierte Person vor. Bei der überwie-

genden Mehrheit handelt es sich lediglich um Hinweise auf ein einziges Strafverfahren (82.2%). In acht 

Fällen bestehen Hinweise auf zwei Verfahren (8.9%), in zwei Fällen auf drei Verfahren (2.2%), in vier 

Fällen auf vier Verfahren (4.4%) und in je einem Fall auf fünf bzw. sechs Verfahren (je 1.1%). 

 

Tabelle 9: Involvierung in Strafverfahren (in %) 

Involvierung in Strafverfahren   

Strafverfahren dokumentiert (N = 90)  45.0% 

Keine Strafverfahren dokumentiert 

(N = 110) 

 55.0% 

Total (N = 200)  100.0% 

 

Mit Ausnahme von zwei Fällen stehen die laufenden Strafverfahren in einem unmittelbaren Zusam-

menhang mit demjenigen Vorfall, der zu einer Aufnahme der betroffenen Person ins Fallmanagement 

führt. Die KBM-Fachstellen und die Staatsanwaltschaft sind insofern zeitgleich in die entsprechenden 

Fälle involviert. Das Zusammenspiel zwischen KBM und Strafverfolgung lässt sich hierbei aber oftmals 

nicht verlässlich nachvollziehen, da eine detailliertere Dokumentation in den analysierten Akten fehlt. 
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Lediglich bei einzelnen Fällen können direkte Auswirkungen der laufenden Strafverfahren auf die Tä-

tigkeit der KBM-Fachstellen festgestellt werden: In drei Fällen wurde die KBM-Fachstelle gerade des-

halb aktiv, weil die betroffene Person aus der Untersuchungshaft entlassen wurde. In einem weiteren 

Fall wurde die registrierte Person rechtlich dazu verpflichtet, sich während des Strafverfahrens mit der 

KBM-Fachstelle in Verbindung zu setzen. In einem anderen Fall verzichtete die KBM-Fachstelle dem-

gegenüber auf weiterführende Massnahmen, weil ein laufendes Strafverfahren festgestellt worden war. 

Dabei wurde ausdrücklich darauf hingewiesen, dass ein Fallmanagement nur dann eingeleitet würde, 

wenn die Jugendstaatsanwaltschaft einen entsprechenden Antrag stellen würde. In einem ähnlichen 

Fall verzichtete die involvierte KBM-Fachstelle zudem auf die Durchführung einer Gefährderanspra-

che, weil bereits ein Strafverfahren eingeleitet worden war. Das Vorhandensein eines laufenden Straf-

verfahrens hat demnach verschiedene Auswirkungen auf die Tätigkeit der KBM-Fachstellen. Aufgrund 

der wenig detaillierten Dokumentation in den analysierten Akten können diese jedoch nur bedingt re-

konstruiert und nachvollzogen werden. 

6.4 Risikobeurteilung von gefährdenden Personen  

Aufgrund der strukturellen Unterschiede der untersuchten Kantone werden die nachfolgenden Ergeb-

nisse hinsichtlich der Risikobeurteilung von gefährdenden Personen für den Kanton Bern gesondert 

ausgewiesen (siehe Kapitel 4.2.4). 

6.4.1 Arten der Risikobeurteilung: St. Gallen und Zürich 

In St. Gallen und Zürich kann zwischen zwei verschiedenen Arten der Risikobeurteilung unterschieden 

werden. Fälle, in denen die Fachstelle lediglich eine Ersteinschätzung durchführt, werden in der Regel 

mit einem Journaleintrag in der allgemeinen Polizeidatenbank oder einem Kurzbericht abgeschlossen. 

In komplexeren Fällen erfolgt demgegenüber eine erweiterte Risikobeurteilung, die in einem umfassen-

deren Bericht dokumentiert wird. 

 

Tabelle 10: Art der Risikobeurteilung – St. Gallen und Zürich (in %) 

Art der Risikobeurteilung   

Erweiterte Risikobeurteilung (N = 69)  34.5% 

Ersteinschätzung (N = 131)  65.5% 

Total (N = 200)  100.0% 

 

Eine erweiterte Risikobeurteilung wird in etwa einem Drittel aller Fälle (34.5%) durchgeführt. In allen 

anderen Fällen bleibt es bei einer Ersteinschätzung. Rund zwei Drittel der Fälle (65.5%) werden deshalb 

mit einem Journaleintrag oder Kurzbericht abgeschlossen. Anzumerken ist hierbei, dass es in den Akten 

regelmässig an einer präzisen Umschreibung der massgeblichen Faktoren sowie den daraus abgeleite-

ten Schlussfolgerungen fehlt. Anhand der in der Datenerhebung berücksichtigten Aktenstücke kann 
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deshalb nicht immer eindeutig nachvollzogen werden, weshalb die KBM-Fachstellen eine erweiterte 

Risikobeurteilung für notwendig hielten. 

 

Tabelle 11: Art der Risikobeurteilung nach Falltypus – St. Gallen und Zürich (in %) 

Art der Risikobeurtei-

lung 

 Häusliche 

und sexuelle 

Gewalt 

(N = 108) 

 

Drohungen / 

Gewalt 

Behörden 

 (N = 48) 

 

Drohungen / 

Gewalt 

Dritte 

(N = 23) 

 

Extremis-

mus / Radi-

kalisierung 

(N = 8) 

 
Andere 

(N = 13) 

Erweiterte Risikobeurtei-

lung (N = 69) 

 46.3%  12.5%  34.8%  25.0%  23.1% 

Ersteinschätzung 

(N = 131) 

 53.7%  87.5%  65.2%  75.0%  76.9% 

Total (N = 200)  100.0%  100.0%  100.0%  100.0%  100.0% 

 

Fälle, die dem Typus Drohungen und Gewalt gegen Behörden zuzuordnen sind, werden meist mit ei-

nem Journaleintrag oder Kurzbericht abgeschlossen (87.5%). Bei Vorfällen häuslicher und sexueller Ge-

walt erfolgt demgegenüber häufiger eine erweiterte Risikobeurteilung (46.3%). Der Anteil an Fällen, bei 

denen es bei einer Ersteinschätzung bleibt, überwiegt jedoch in sämtlichen Kategorien.  

6.4.2 Arten der Risikobeurteilung: Bern 

Im Kanton Bern werden die Fälle anhand des von ihnen ausgehenden Risikopotenzials kategorisiert. 

Fälle mit einem gewissen Risikopotenzial werden als «gelb» eingestuft, während solche, die mit einem 

hohen Risiko verbunden sind, der Kategorie «rot» zugeordnet werden. «Gelbe» Fälle machen dabei 

rund drei Viertel aller Fälle aus (73.1%). Eine Einstufung als «roter» Fall erfolgt lediglich in rund jedem 

vierten Fall (26.9%).  

 

Tabelle 12: Art der Risikobeurteilung – Bern (in %) 

Art der Risikobeurteilung   

Gelbe Fälle (N = 68)  73.1% 

Rote Fälle (N = 25)  26.9% 

Total (N = 93)  100.0% 

 

«Rote» Fälle werden vorwiegend im Zusammenhang mit Drohungen und Gewalt gegenüber Drittper-

sonen (N = 7) oder Behörden (N = 5) sowie im Kontext häuslicher und sexueller Gewalt (N = 6) eröffnet. 

In die Kategorie Extremismus und Radikalisierung fällt demgegenüber lediglich ein «roter» Fall. 

Weiterführende Schlussfolgerungen hinsichtlich der mit einer Fallkategorie zusammenhängenden Ri-

sikobeurteilung sind vorliegend nicht möglich, zumal die zugrundeliegenden Datensätze diesbezüglich 

keine detaillierten Informationen enthalten. Inwieweit diese Fallkategorien einen Einfluss auf die Art 



Resultate der Fallstudie 

 30 

oder den Umfang der entsprechenden Risikobeurteilung haben, kann insofern nicht abschliessend be-

antwortet werden. 

6.5 Einsatz von algorithmischen Tools in der Risikobeurteilung 

Die Datensätze in Bezug auf das Berner KBM wurden durch die Mitarbeitenden der KBM-Fachstelle 

selbst erhoben. Es kann deshalb davon ausgegangen werden, dass alle Fälle, in denen ein algorithmi-

sches Tool verwendet wurde, entsprechend ausgewiesen wurden. In St. Gallen und Zürich wurden die 

entsprechenden Informationen demgegenüber den zur Verfügung gestellten Aktenstücken entnom-

men. Diese erwähnen den Einsatz algorithmischer Tools indessen nicht immer explizit. Vielmehr wird 

in den meisten Akten lediglich auf die Ergebnisse derartiger Tools verwiesen. Ob algorithmische Tools 

im Rahmen der Risikobeurteilung eingesetzt wurden, kann deshalb oftmals nur anhand solcher Ver-

weise festgestellt werden. Um diesem Unterschied hinsichtlich der Datenerhebung Rechnung zu tra-

gen, werden die Ergebnisse nachfolgend gesondert ausgewiesen. 

6.5.1 Einsatz und Einfluss algorithmischer Tools: St. Gallen und Zürich 

6.5.1.1 Verwendung algorithmischer Tools 

In mindestens 25% der Fälle wird ein algorithmisches Tool bzw. dessen Ergebnis verwendet. Dabei 

scheinen die Tools in den meisten Fällen durch die KBM-Fachstelle selbst angewendet zu werden. In 

einzelnen Fällen enthalten die Akten jedoch auch Hinweise auf einen Einsatz algorithmischer Tools, 

welcher durch externe Institution oder Behörden erfolgte. So verweisen 14 Fälle (7.0%) auf Evaluatio-

nen, die von forensischen Psychiaterinnen und Psychiatern durchgeführt wurden. In 11 Fällen (5.5%) 

beziehen sich die Akten zudem auf entsprechende Auswertungen, die von der Staatsanwaltschaft im 

Rahmen laufender oder abgeschlossener Strafverfahren in Auftrag gegeben worden waren.  

 

Tabelle 13: Verwendung algorithmischer Tools – St. Gallen and Zürich (in %) 

Verwendung algorithmischer 

Tools 

  

Tool verwendet (N = 50)  25.0% 

Keine Verwendung aus den Ak-

ten ersichtlich (N = 150) 

 75.0% 

Total (N = 200)  100.0% 

 

In den Kantonen St. Gallen und Zürich wird grundsätzlich nur Octagon eingesetzt. Nur in einem Fall 

wurde Odara genutzt. Die Verwendung anderer algorithmischer Tools, namentlich DyRiAS, die zuvor 

im KBM bestimmter Kantone eingesetzt wurden,74 kann hingegen nicht festgestellt werden.  

 

74 Vgl. Kap. 2.2.2. 
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Table 14: Verwendete Tools – St. Gallen und Zürich (in %) 

Verwendetes Tool   

Octagon (N = 49)  98.0% 

Odara (N = 1)  2.0% 

Total (N = 50)  100.0% 

 

Während in 65.2% der Fälle mit einer erweiterten Risikobeurteilung ein algorithmisches Tool zum Ein-

satz kommt, enthalten lediglich fünf von 131 Fällen mit einer Ersteinschätzung Hinweise auf die Ver-

wendung derartiger Tools (3.8%). Algorithmische Tools werden insofern primär im Rahmen erweiterter 

Risikobewertungen eingesetzt. Der äusserst niedrige Prozentsatz im Zusammenhang mit Ersteinschät-

zungen könnte allerdings auch darauf zurückzuführen sein, dass diese meist nur summarisch doku-

mentiert und deshalb der Einsatz algorithmischer Tools oder deren Ergebnisse weniger konsequent 

festgehalten werden.  

 

Tabelle 15: Verwendung von Tools nach Risikobeurteilung – St. Gallen und Zürich (in %) 

Verwendung algorithmischer Tools  Erweiterte 

Risikobe-

urteilung 

(N = 69) 

 Erstein-

schätzung 

(N = 131) 

Tool verwendet (N = 50)  65.2%  3.8% 

Keine Verwendung aus den Akten er-

sichtlich (N = 150) 

 34.8%  96.2% 

Total (N = 200)  100.0%  100.0% 

 

6.5.1.2 Einfluss algorithmischer Tools auf die Risikobeurteilung 

Die analysierten Akten enthalten kaum dokumentierte Informationen darüber, ob bzw. inwiefern der 

Einsatz oder die Ergebnisse eines algorithmischen Tools in die Risikobeurteilung einflossen. Insofern 

können keine konkreten Schlussfolgerungen über den Einfluss algorithmischer Tools auf die Entschei-

dungsfindung und Risikobeurteilung der KBM-Fachstellen getroffen werden. Anzumerken ist jedoch, 

dass in zwei Fällen explizit auf die Resultate eines algorithmischen Tools verwiesen wird. Dabei wird 

erwähnt, dass das Ergebnis des Tools zum Entscheidungsfindungsprozess beitrug bzw. zu einem wei-

terführenden Monitoring führte. 
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6.5.2 Einsatz und Einfluss algorithmischer Tools: Bern 

6.5.2.1 Verwendung algorithmischer Tools 

Gemäss den durch die Berner KBM-Fachstelle erhobenen Datensätzen wird in etwa drei von vier Fällen 

(76.3%) ein algorithmisches Tool eingesetzt. Der Anteil fällt damit deutlich höher aus als in St. Gallen 

und Zürich. Daraus kann aber nicht abgeleitet werden, dass algorithmische Tools im Kanton Bern häu-

figer eingesetzt werden. Es sind die Unterschiede hinsichtlich der Datenerhebung zu beachten. 

 

Tabelle 16: Verwendung algorithmischer Tools – Bern (in %) 

Verwendung algorithmischer 

Tools 

  

Tools verwendet (N = 71)  76.3% 

Keine Tools verwendet (N = 22)  23.7% 

Total (N = 93)  100.0% 

 

Im Gegensatz zu den beiden anderen Kantonen wird Octagon in Bern nur selten verwendet. Stattdessen 

wird auf BRO (Berne Risk Octagon) zurückgegriffen. Bei letzterem handelt es sich jedoch um ein nahezu 

identisches Instrument, welches direkt auf Octagon basiert und lediglich geringfügige kantonsspezifi-

sche Anpassungen implementiert.  

 

Tabelle 17: Verwendete Tools – Bern (in %) 

Verwendetes Tool   

Octagon (N = 2)  2.9% 

BRO (N = 64)  90.1% 

Octagon und BRO (N = 5)  7.0% 

Total (N = 71)  100.0% 

 

Algorithmische Tools werden sowohl bei «gelben» (73.5%, N = 50) als auch bei «roten» (84.0%, N = 21) 

Fällen überwiegend eingesetzt. Letztere weisen jedoch eine leicht erhöhte Häufigkeit auf.  

 

Tabelle 18: Verwendung von Tools nach Risikobeurteilung – Bern (in %) 

Verwendung algorithmischer 

Tools 

 Gelbe Fälle 

 (N = 68) 

 Rote Fälle 

(N = 25) 

Tools verwendet (N = 71)  73.5%  84.0% 

Keine Tools verwendet (N = 22)  26.5%  16.0% 

Total (N = 93)  100.0%  100.0% 
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6.5.2.2 Einfluss algorithmischer Tools auf die Risikobeurteilung 

Informationen über den Einfluss algorithmischer Tools auf die Risikobeurteilung konnten für 57 der 71 

Fälle, in denen ein solches zur Anwendung gelangte, zur Verfügung gestellt werden. Die Mitarbeiten-

den der Berner KBM-Fachstelle konnten dabei angeben, ob der Einfluss der Ergebnisse eines algorith-

mischen Tools auf die Risikobewertung als hoch, mittel, tief oder nicht vorhanden eingeschätzt wird. 

Diesen Datensätzen zufolge haben die Ergebnisse solcher Tools in etwa einem Drittel der Fälle einen 

hohen (29.8%) und in rund zwei Dritteln der Fälle einen mittleren Einfluss (68.4%) auf die Risikobeur-

teilung. Lediglich in einem Fall wird ein geringer Einfluss ausgewiesen. Die Ergebnisse deuten folglich 

darauf hin, dass algorithmische Tools die Risikobeurteilung nach Einschätzungen der Berner Fachstelle 

praktisch immer beeinflussen und in den Entscheidungsprozessen relevant sind.  

 

Table 19: Einfluss algorithmischer Tools – Bern (in %) 

Einfluss   

Hoch (N = 17)  29.8% 

Mittel (N = 39)  68.4% 

Tief (N = 1)  1.8% 

Keiner (N = 0)  0.0% 

Total (N = 57, m = 14)  100.0% 

 

6.6 Massnahmen des Bedrohungsmanagements 

Die von den KBM-Fachstellen getroffenen Massnahmen lassen sich in zwei Kategorien unterteilen: Mas-

snahmen, die sich gegen die gefährdenden Personen richten sowie Massnahmen, die dem Schutz oder 

der Unterstützung (potenzieller) Opfer dienen.  

6.6.1 Massnahmen gegenüber gefährdenden Personen 

Die Fachstellen ergreifen in den meisten Fällen (94.9%) Massnahmen zur Identifizierung, Evaluierung 

und Entschärfung von Risiken, die von den gefährdenden Personen ausgehen. Lediglich in 15 Fällen 

(5.1%) wurden keinerlei Massnahmen ergriffen. Diese Fälle verteilen sich gleichmässig auf die verschie-

denen Falltypen. Eine Ausnahme bildet die Kategorie Extremismus und Radikalisierung, da hier in je-

dem Fall mindestens eine Massnahme ergriffen wurde. Bis auf einen Fall stammen sämtliche Fälle, in 

denen keine Massnahmen gegenüber der registrierten Person ergriffen wurden, aus den Kantonen St. 

Gallen und Zürich. Diese Fälle wurden alle nach einer Ersteinschätzung mit einem Journaleintrag in 

der polizeilichen Datenbank abgeschlossen. In Fällen mit erweiterten Risikobeurteilungen wird folglich 

immer mindestens eine Massnahme gegenüber der gefährdenden Person ergriffen.  
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Table 20: Häufigkeit von Massnahmen gegenüber der gefährdenden Person (in %) 

Massnahmen    

Massnahme ergriffen (N = 278)  94.9%  

Keine Massnahme ergriffen (N = 15)  5.1%  

Total (N = 293)  100.0%  

 

Die häufigste Massnahme stellt die Informationsbeschaffung dar, die in 85.3% (N = 250) der Fälle durch-

geführt wird. Eine zentrale Bedeutung kommt sodann der Gefährderansprache zu, die in mehr als der 

Hälfte aller Fälle erfolgt (51.9%, N = 152). Darüber hinaus greifen die Fachstellen aber auch auf eine 

Vielzahl an fallspezifischen Massnahmen zurück (36.5%, N = 107). 

 

Abbildung 7: Ergriffene Massnahmen (in %, Mehrfachantworten möglich) 

 

 

6.6.1.1 Informationsbeschaffung 

Die Informationsbeschaffung erfolgt in der Regel im Rahmen der Abklärung oder Durchführung einer 

erweiterten Risikobeurteilung. Die Informationen stammen dabei hauptsächlich aus internen Akten, 

wobei insbesondere auf die allgemeinen Polizeidatenbanken zurückgegriffen wird. Dadurch können 

etwa frühere Registrierungen und Risikobeurteilungen oder ein potenzieller Waffenbesitz abgeklärt 

werden. In 10.0% (N = 25) der Fälle wurden zusätzlich forensisch-psychiatrische Gutachten verwendet, 

die im Auftrag der KBM-Fachstelle selbst oder von anderen Behörden erstellt worden waren. Ebenso 

hatte die Fachstelle in weiteren 3.2% (N = 8) Zugang zu forensisch-psychiatrischen Gutachten, die im 

Rahmen eines Strafverfahrens gegen die gefährdenden Personen zuhanden der Staatsanwaltschaft er-

stellt wurden.  

6.6.1.2 Gefährderansprache 

Die Gefährderansprache verfolgt in der Regel zwei primäre Ziele: Einerseits sollen die gefährdenden 

Personen mit ihrem Verhalten konfrontiert und über allfällige (rechtliche) Konsequenzen in Kenntnis 
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gesetzt werden. Andererseits dient die Gefährderansprache auch der Erforschung des Sachverhalts so-

wie der persönlichen Situation der gefährdenden Personen.  

Eine Gefährderansprache erfolgt in erster Linie in Fällen mit einer erweiterten Risikobeurteilung. So 

wurde in St. Gallen und Zürich in 65 Fällen (77.4%) mit einer erweiterten Risikobeurteilung eine solche 

Ansprache durchgeführt. Demgegenüber kam es lediglich bei 19 Fällen, in denen nur eine Ersteinschät-

zung stattfand, zu einer solchen Kontaktaufnahme. 

Die Gefährderansprache korreliert zudem mit der Verwendung algorithmischer Tools. In 68.4% (N = 

104) der Fälle, in denen eine Gefährderansprache durchgeführt wird, kommen auch algorithmische 

Tools zum Einsatz.  

6.6.1.3 Fallspezifische Massnahmen 

Abgesehen von den soeben erwähnten Massnahmen greifen die Fachstellen zusätzlich auf eine Vielzahl 

an fallspezifischen Massnahmen zurück. Diese lassen sich grob in drei Kategorien unterteilen. Eine erste 

Kategorie an Massnahmen zielt primär auf eine Verbesserung der persönlichen Situation der gefähr-

denden Person ab. Exemplarisch zu nennen ist in dieser Hinsicht insbesondere die Vernetzung mit ex-

ternen Institutionen, welche der betroffenen Person etwa im Rahmen einer Sucht- oder Psychotherapie 

die für sie notwendige Unterstützung bieten können. Die zweite Kategorie richtet sich in erster Linie an 

einer effizienten Identifizierung zukünftiger Vorfälle aus, indem etwa ein aktenbasiertes Monitoring 

installiert oder entsprechende Hinweise in den Polizeidatenbanken gesetzt werden. Die dritte Kategorie 

umfasst schliesslich Massnahmen, die auf eine unmittelbare Gefahrenabwehr ausgerichtet sind. Ge-

meint ist damit etwa die Anwesenheit von KBM-Mitarbeitenden bei gerichtlichen oder anderweitigen 

Terminen, bei denen ein Eskalationspotenzial seitens der gefährdenden Person angenommen wird.  

6.6.2 Massnahmen für (potenzielle) Opfer 

Massnahmen zum Schutz oder der Unterstützung (potenzieller) Opfer werden in knapp jedem vierten 

Fall ergriffen (24.9%). Im Vordergrund stehen dabei allgemeine Verhaltensempfehlungen (z.B. Vermei-

dung einer Kontaktaufnahme mit der gefährdenden Person oder unmittelbare Benachrichtigung der 

Polizei bei zukünftigen Vorfällen), Beratungen über rechtliche Möglichkeiten sowie eine Vernetzung 

mit Opferhilfestellen. 

 

Table 21: Massnahmen für (potenzielle) Opfer (in %) 

Massnahmen   

Massnahme ergriffen (N = 73)  24.9% 

Keine Massnahme ergriffen (N = 220)  75.1% 

Total (N = 293)  100.0% 

 



Resultate der Fallstudie 

 36 

Opfermassnahmen werden insbesondere im Kontext häuslicher und sexueller Gewalt ergriffen (38.1%, 

N = 48). Bei Vorfällen, die sich gegen Behörden bzw. deren Mitglieder und Mitarbeitende richten, kom-

men derartige Massnahmen hingegen kaum zum Einsatz (14.5%, N = 10). In der Kategorie Extremismus 

und Radikalisierung liegen zudem keine Hinweise auf solche Massnahmen vor, was in erster Linie da-

rauf zurückzuführen ist, dass in diesen Fällen keine spezifischen Opfer festzustellen sind. 

 

Tabelle 22: Massnahmen für (potenzielle) Opfer nach Falltypus (in %) 

Massnahme  Häusliche 

und sexu-

elle Gewalt 

(N = 126) 

 

Drohungen 

/ Gewalt 

Behörden 

 (N = 69) 

 

Drohungen 

/ Gewalt 

Dritte 

 (N = 42) 

 

Extremis-

mus / Radi-

kalisierung 

(N = 14) 

 
Andere 

(N = 20) 

Massnahme ergriffen  

(N = 71) 

 38.1%  14.5%  23.8%  0.0%  15.0% 

Keine Massnahme ergriffen 

(N = 200) 

 61.9%  85.5%  76.2%  100.0%  85.0% 

Total (N = 271, m = 22)  100.0%  100.0%  100.0%  100.0%  100.0% 

 

6.6.3 Rechtfertigung und Begründung von getroffenen Massnahmen  

In den analysierten Akten der Kantone St. Gallen und Zürich werden die von den Fachstellen ergriffe-

nen Massnahmen meist nur summarisch beschrieben und die ihnen zugrundeliegenden Entscheidungs-

prozesse nicht ausführlich dokumentiert. Die Begründung und Rechtfertigung getroffener Massnah-

men lassen sich deshalb oftmals nur schwer nachvollziehen. Zu beachten ist hierbei jedoch, dass sich 

die Datenerhebung ausschliesslich auf Journaleinträge und Risikobeurteilungsberichte beschränkte. 

Anderweitige Fallakten, in denen weiterführende Informationen hätten dokumentiert werden können, 

wurden somit nicht berücksichtigt. Aus der fehlenden Dokumentation der Entscheidungsprozesse in 

den analysierten Aktenstücken kann insofern nicht unmittelbar geschlossen werden, dass die jeweiligen 

Fachstellen die von ihnen getroffenen Massnahmen nicht begründen oder rechtfertigen würden. Die 

ausgewerteten Journaleinträge und Risikobeurteilungsberichte weisen in dieser Hinsicht aber erkenn-

bare Lücken auf.  

In Bezug auf den Kanton Bern ist festzuhalten, dass die entsprechenden Parameter bei der Datenerhe-

bung in der Regel nur mit einem allgemeinen Verweis auf das Strafprozess- oder Polizeirecht beant-

wortet wurden. Weiterführende Rückschlüsse auf die Rechtfertigung und Begründung getroffener 

Massnahmen lassen sich deshalb nicht treffen.  

6.6.4 Wirkung von getroffenen Massnahmen 

Die in St. Gallen und Zürich analysierten Akten halten in der Regel die Ergebnisse der jeweiligen Risi-

kobeurteilungen fest. Grundsätzlich werden diese Beurteilungen allerdings abgeschlossen, bevor län-

gerfristige Entwicklungen beobachtet und dokumentiert werden können. In den meisten Fällen fehlen 
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deshalb konkrete Informationen hinsichtlich der Ergebnisse und Auswirkungen einzelner Massnah-

men. Es ist indessen erneut darauf hinzuweisen, dass im Rahmen der Datenerhebung nicht sämtliche 

Fallakten, sondern lediglich einzelne Journaleinträge und Risikobeurteilungsberichte berücksichtigt 

wurden. Eine Ausnahme bilden sodann die Ergebnisse der Gefährderansprachen, welche in der Regel 

summarisch in den berücksichtigten Akten dokumentiert werden. Die Kooperationsbereitschaft der ge-

fährdenden Personen wird dabei in 61 Fällen explizit erwähnt. Gemäss diesen Ausführungen zeigen 

sich die meisten Personen (67.2%, N = 41) bereit, mit den Mitarbeitenden der KBM-Fachstelle zu koope-

rieren und an der Gefährderansprache teilzunehmen. Weitere 13.1% (N = 8) zögern zwar zunächst, ko-

operieren aber schliesslich mit der KBM-Fachstelle. Lediglich 19.7% (N = 12) der betroffenen Personen 

zeigen sich unkooperativ oder verweigern eine Teilnahme an einer Gefährderansprache. Die Ergebnisse 

implizieren somit, dass die gefährdenden Personen in der Regel bereit sind, aktiv an den Gefährderan-

sprachen teilzunehmen.  

In den vom Kanton Bern zur Verfügung gestellten Datensätzen wurde meist auf allgemeine Folgen 

verwiesen, ohne dass eine eindeutige Zuordnung zu konkreten Massnahmen möglich war. Kantons-

spezifische Schlussfolgerungen sind deshalb nicht möglich. 
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7 Diskussion 

7.1 Typologie der gefährdenden Person 

In der Literatur wird der Tätigkeitsbereich des KBM typischerweise anhand verschiedener Phänomene 

wie der häuslichen Gewalt, Extremismus oder Drohungen zum Nachteil von Drittpersonen bzw. Be-

hörden umschrieben.75 Die Ergebnisse der vorliegenden Studie bestätigen diese Heterogenität, wobei 

nicht alle Falltypen gleich häufig auftreten. Vorfälle von häuslicher oder sexueller Gewalt sowie im Zusam-

menhang mit intimen Beziehungen stehen mit 46.5% deutlich im Vordergrund.76 Auf derartige Fälle wer-

den die KBM-Fachstellen am häufigsten durch interne Screenings der Polizeidatenbanken aufmerk-

sam.77 Die polizeilichen Fachstellen scheinen folglich einen besonderen Fokus auf eine frühzeitige Iden-

tifizierung solcher Fälle zu legen, um schwere Gewalttaten im häuslichen Bereich verhindern zu kön-

nen. Dass der Einsatz des KBM im häuslichen Bereich besonders relevant ist, lässt sich darauf zurück-

zuführen, dass physische und psychische Gewalt in Partnerschaften zentrale Prädikatoren für zukünf-

tige schwere Gewalttaten sind.78 Im Kontext partnerschaftlicher Gewalt, der häufigsten Art von Tö-

tungsdelikten in der Schweiz, haben die Opfer zudem in über 40% der Fälle bereits früher Gewalt und 

Drohungen durch den Täter erlebt.79 Schliesslich lässt sich die Entstehung des KBM mitunter auf den 

Doppelmord in Pfäffikon zurückführen, dem eine mehrjährige Vorgeschichte häuslicher Gewalt vo-

rausgegangen war.80 Die vorliegende Studie verdeutlicht nun, dass das kantonale Bedrohungsmanage-

ment heute zu einem wesentlichen Teil auf die Verhinderung derartiger Vorfälle ausgerichtet wird. 

Personen, die eine potenzielle Gefahr für ihre derzeitigen oder früheren Lebenspartner, Kinder oder 

andere Personen in ihrem Haushalt darstellen, machen einen substanziellen Anteil aller bearbeiteter 

Fälle aus. 

Die zweithöchste Anzahl an registrierten Vorfällen (25.5%) betrifft Drohungen und Gewalt gegen Behörden, 

womit ein weiterer Fokusbereich des KBM identifiziert ist.81 Der hohe Anteil derartiger Fälle ist wo-

möglich darauf zurückzuführen, dass die polizeilichen Fachstellen in diesen Fällen meist von anderen 

Polizeieinheiten oder den betroffenen Behörden selbst kontaktiert wurden und somit eine überdurch-

schnittliche Anzahl an externen Meldungen erfolgte.82 Die Häufigkeit derartiger Vorfälle steht aller-

dings im Einklang mit den Ergebnissen anderer Studien. So berichtete etwa ein Fünftel der Mitarbei-

tenden der Luzerner Kantonsverwaltung, im Rahmen ihrer Tätigkeit Todesdrohungen erhalten zu ha-

ben.83 Jede dritte Person gab zudem an, auf andere Weise bedroht worden zu sein.84 Eine kürzlich in St. 

 

75 Exemplarisch BRUNNER et al. 2021, 8; GULDIMANN/BRUNNER/HABERMEYER, 231; BUNDESRAT, 6; WECHLIN, 8. 

76 Vgl. Kap. 6.1.2. 

77 Vgl. Kap. 6.3.1. 

78 Vgl. etwa KRAUSE/GULDIMANN/HABERMEYER, 170; STAUBLI/MARKWALDER/WALSER, 43. 

79 WALSER/MARKWALDER/KILLIAS, 38 ff. 

80 BRUNNER 2017b, 17; BIBERSTEIN, 52. 

81 Vgl. Kap. 6.1.2. 

82 Vgl. Kap. 6.3.1. 

83 WECHLIN, 8 f. 

84 WECHLIN, 8. 
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Gallen durchgeführte Studie ergab weiter, dass 46.5% der Polizeibeamten der Kantons- und Stadtpoli-

zei im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit bedroht wurden.85 Darüber hinaus gaben 21.3% an, Opfer 

von Körperverletzungen geworden zu sein und 55.0% erklärten, sie seien tätlich angegriffen worden.86 

Ähnliche Tendenzen lassen sich schliesslich auch der polizeiliche Kriminalstatistik entnehmen, die in 

den letzten Jahren eine Zunahme von Gewalt und Drohungen gegen Behörden und Beamte ausweist.87 

Die in der vorliegenden Studie festgestellte Häufigkeit an Ersteinschätzungen, die lediglich mit einem 

Journaleintrag abgeschlossen werden (87.5%), deutet allerdings darauf hin, dass die KBM-Fachstellen 

in den meisten dieser Fälle nicht von einem unmittelbaren Risiko einer zielgerichteten schweren Ge-

walttat ausgehen.88 Dies dürfte darauf zurückzuführen sein, dass es sich in einer wesentlichen Anzahl 

von Fällen um «Querulantinnen» und «Querulanten» handelt, von denen keine ernsthafte Gefahr aus-

geht. Stattdessen stehen hier länger andauernde (rechtliche) Konflikte zwischen der registrierten Person 

und einer oder mehreren Behörden im Vordergrund, bei denen es zum Zeitpunkt der Risikobeurteilung 

noch nicht zu expliziten Drohungen oder physischer Gewalt gekommen ist.  

Obwohl die Prävention terroristischer Anschläge in den letzten Jahrzehnten zunehmend an Bedeutung 

und Aufmerksamkeit gewonnen hat,89 sind die vom KBM betreuten Fälle, die in einem unmittelbaren 

Zusammenhang mit Extremismus und Radikalisierung stehen, vergleichsweise selten (5.2%). Ausserdem 

weisen nur fünf Fälle einen Bezug zu islamistischem Extremismus auf. Das Phänomen kann insofern 

nicht als eigentliche Kernaktivität der KBM-Fachstellen angesehen werden.  

Schliesslich ist anzumerken, dass in der vorliegenden Stichprobe keine Fälle enthalten sind, die nur 

Eigentumsdelikte betreffen. Das Fallmanagement der Fachstellen konzentrierten sich somit ausschliess-

lich auf den Schutz der physischen, psychischen und/oder sexuellen Integrität potenzieller Opfer. 

Sowohl die den einzelnen Fällen zugrundeliegenden Sachverhalte als auch die Charakteristika der re-

gistrierten Personen variieren in der vorliegenden Stichprobe. Dies korreliert zwar mit ENDRASS/ROS-

SEGGER, welche festhalten, dass die risikorelevanten Merkmale bei Akten schwerster Gewalt äusserst 

heterogen ausfallen.90 Gleichwohl lassen sich anhand der vorliegenden Ergebnisse aber bestimmte 

Merkmale erkennen, die eine gewisse Charakterisierung der gefährdenden Personen zulassen. Zu-

nächst handelt es sich bei diesen überwiegend um männliche Erwachsene.91 Mit knapp 94% fällt der Anteil 

männlicher Personen gar höher aus als in der polizeilichen Kriminalstatistik, welche für das Jahr 2021 

einen Anteil von rund 80% bei Delikten gegen Leib und Leben92 sowie Verbrechen und Vergehen gegen 

 

85 SIMMLER/MARKWALDER, 37. 

86 SIMMLER/MARKWALDER, 37. 

87 BUNDESAMT FÜR STATISTIK, 62. 

88 Vgl. Kap. 6.4.1 ff. 

89 Exemplarisch DUVILLARD, 7 ff.; SICHERHEITSVERBUND SCHWEIZ, 5 ff. 

90 ENDRASS/ROSSEGGER 2017, 38 ff. 

91 Vgl. Kap. 6.2.1. 

92 Vgl. Art. 111 ff. StGB. 
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die Freiheit93 ausweist.94 Dieses Ergebnis überrascht wenig. Tiefere Kriminalitätsraten von Frauen konn-

ten empirisch mehrfach belegt werden, wobei die Unterschiede bei Gewaltdelikten besonders ausge-

prägt sind.95 Letzteres widerspiegelt sich vorliegend auch in Fällen der Kategorie Drohungen und Ge-

walt gegen Behörden. Mit 13.0% sind weibliche Personen in dieser Kategorie am häufigsten vertreten. 

Vorfälle von physischer Gewalt können jedoch keiner dieser weiblichen Personen zugeordnet werden.96 

Des weiteren weist knapp die Hälfte aller registrierten Personen eine ausländische Nationalität auf 

(45.7%).97 Ausländische Staatsangehörige sind damit überrepräsentiert.98 Mit 61.9% liegt ihr Anteil im 

Kontext der häuslichen und sexuellen Gewalt sogar noch höher.99 Dies entspricht den Ergebnissen an-

derer Studien, welche die häusliche Gewalt ebenfalls als kulturell unterschiedlich weit verbreitetes Phä-

nomen ausweisen.100 In jedem dritten Fall (33.4%) enthalten die Akten zudem ausdrückliche Hinweise 

auf psychische Auffälligkeiten der gefährdenden Person. Insbesondere bei Drohungen und Gewalt gegen 

Behörden (43.5%) oder andere Drittpersonen (42.9%) können solche ausgemacht werden. Dieser Anteil 

an Personen mit psychischen Auffälligkeiten dürfte zudem zu tief ausfallen, zumal die Stichprobe aus-

schliesslich auf Diagnosen beruht, die den KBM-Fachstellen bekannt waren und explizit in den Fallak-

ten dokumentiert wurden.101 Trotzdem erscheint dieser Anteil vergleichsweise hoch. In einer deutschen 

Studie schätzten Polizeibeamte z.B. lediglich etwa 18% der Personen, mit denen sie im Rahmen ihrer 

Tätigkeit in Kontakt standen, als psychisch krank ein.102 Die vorliegende Stichprobe deutet darauf hin, 

dass bei der Prävention schwerer Gewalttaten ein besonderes Augenmerk auf Personen mit vermuteten 

oder diagnostizierten psychischen Auffälligkeiten gelegt wird. Auch dies überrascht kaum. So halten 

etwa PETER/BOGERTS im Zusammenhang mit Amokläufen fest, dass bei 74% der Täterschaft psychische 

Probleme diagnostiziert wurden.103 Derartige Ergebnisse sind allerdings mit Vorsicht zu interpretieren. 

Psychische Auffälligkeiten können zwar mit einem erhöhten Risiko für zwischenmenschliche Gewalt-

anwendung einhergehen, die tatsächlichen Risiken variieren jedoch erheblich.104 Weiter reicht das Vor-

liegen einer psychischen Auffälligkeit alleine nicht aus, um das KBM zu aktivieren. Vielmehr wird ein 

Fall erst dann eröffnet, wenn sich ein konkreter Vorfall ereignet hat. Es ist insofern zu begrüssen, dass 

in der vorliegenden Stichprobe kein Fall enthalten ist, in welchem die registrierte Person lediglich auf-

grund einer bestehenden Diagnose in ein Fallmanagement aufgenommen wurde. Schliesslich ist die 

 

93 Vgl. Art. 180 ff. StGB. 

94 Für einen Überblick über den Gesamtanteil vgl. Bundesamt für Statistik (BFS), Straftaten und beschuldigte Personen, abgeru-

fen von <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/kriminalitaet-strafrecht/polizei/straftaten.assetde-

tail.21324219.html>. 

95 Exemplarisch DÖLLING et al., 211; HABERMEYER/CAVELTI, 32. 

96 Vgl. Kap. 6.2.1. 

97 Vgl. Kap. 6.2.3. 

98 Für einen Überblick über den Gesamtanteil der Wohnbevölkerung vgl. Bundesamt für Statistik (BFS), Bevölkerung nach Mig-

rationsstatus, abgerufen von <https://www.bfs.admin.ch/bfs/de/home/statistiken/bevoelkerung/migration-integration/nach-

migrationsstatuts.html>. 

99 Vgl. Kap. 6.2.3. 

100 Vgl. etwa OTT/SCHWARZENEGGER, 95; STAUBLI/MARKWALDER/WALSER, 10 ff. 

101 Vgl. Kap. 6.2.6. 

102 LOREY/FEGERT, 239 ff. 

103 PETER/BOGERTS, 60. 

104 MAIER et al., 53 ff. 
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Arbeitslosenquote der gefährdenden Personen mit 38.3% eindrücklich hoch.105 Zusätzlich beziehen 15.9% 

eine Invalidenrente. Weitere 4.5% sind bereits pensioniert. Abgesehen von denjenigen Personen, die 

sich noch in Ausbildung befinden (4.5%), gehen damit lediglich 29.4% der registrierten Personen einer 

selbständigen oder unselbständigen Erwerbstätigkeit nach.106 Da Berufstätigkeit ein wesentlicher Indi-

kator für die soziale Integration und wirtschaftliche Stabilität der betroffenen Personen ist, dürfte sich 

eine grosse Anzahl der gefährdenden Personen in einer eher instabilen sozialen und wirtschaftlichen 

Lebenssituation befinden.107  

Abschliessend lässt sich festhalten, dass die kantonalen Fachstellen einen ganzheitlichen Ansatz verfol-

gen, der sich primär auf die in der einschlägigen Fachliteratur genannten Phänomene konzentriert. Da 

sowohl die Sachverhalte als auch die Personen, mit denen sich die Fachstellen in der Praxis befassen, 

weitgehend heterogen ausfallen, erscheint es jedoch verkürzt, ein spezifisches Profil der «gefährdenden 

Person» zu erstellen. Ob der Begriff der «gefährdenden Person» den tatsächlichen Gegebenheiten ge-

recht werden kann, erscheint deshalb fraglich. Gerade im Kontext der Querulanz, die einen deutlich 

anderen Charakter aufweist als Gefährdungssituationen im häuslichen Bereich, dürfte sich eine diffe-

renziertere Terminologie aufdrängen. Dennoch lassen sich in den Profilen der registrierten Personen 

gewisse charakteristische Merkmale erkennen. Viele der betroffenen Personen können als sozial margi-

nalisiert bezeichnet werden. Diese Marginalisierung dürfte regelmässig zur Risikosituation beitragen, 

zugleich aber auch einen Schlüsselfaktor für eine erfolgreiche Prävention darstellen. Die kantonalen 

Fachstellen scheinen insofern eine sehr spezifische Aufgabe in Bezug auf bestimmte Personengruppen 

zu erfüllen, die sich in einem Grenzbereich zwischen Sozial- und Polizeiarbeit bewegt. Das KBM be-

schränkt sich damit nicht nur auf eine traditionelle Polizeiarbeit, sondern dient zugleich gesellschaftli-

chen Bedürfnissen, die von anderen Behörden scheinbar nicht umfassend abgedeckt werden können. 

7.2 Prävention, aber nicht Pre-Crime  

Während sich die traditionelle Polizeiarbeit mit der Verfolgung mutmasslicher Straftaten befasst,108 zielt 

das KBM darauf ab, Risiken frühzeitig zu erkennen und zu deeskalieren, um Straftaten zu verhindern.109 

Die Ergebnisse der vorliegenden Studie zeigen jedoch, dass die Tätigkeit der KBM-Fachstellen nur teil-

weise als «Pre-Crime»-Management bezeichnet werden kann, welches ausschliesslich im Vorfeld allfäl-

liger Straftaten stattfindet. Dies zeigt sich bereits daran, dass die KBM-Fachstellen am häufigsten durch 

Meldungen anderer Polizeibehörden, die bereits ein einschlägiges Verhalten festgestellt haben, auf die 

gefährdenden Personen aufmerksam werden.110 Insbesondere im Kontext der häuslichen Gewalt wer-

den Vorfälle regelmässig durch die Regionalpolizei identifiziert und in den polizeilichen Datenbanken 

 

105 Vgl. Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO), Arbeitsmarkt 2021, abgerufen von <https://www.admin.ch/gov/en/start/docu-

mentation/media-releases.msg-id-86721.html>, wonach die Arbeitslosenquote im Jahresdurchschnitt 2021 bei 3.0% lag. 

106 Vgl. Kap. 6.2.4. 

107 Vgl. Kap. 6.2.4. 

108 Brun, 157. 

109 Vgl. Kap. 2.2.1. 

110 Vgl. Kap. 6.3.1. 
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erfasst, bevor sich die KBM-Fachstellen mit dem Fall befassen.111 Darüber hinaus läuft in knapp jedem 

fünften Fall bereits ein Strafverfahren, das sich in der Regel auf einen Vorfall bezieht, der in einem un-

mittelbaren Zusammenhang mit der Falleröffnung durch die KBM-Fachstellen steht.112 Das KBM lässt 

sich insofern nicht als eine polizeiliche Tätigkeit beschreiben, die stets zu einer polizeilichen Ersterfas-

sung der registrierten Personen führen würde.113 So befassen sich die KBM-Fachstellen gerade mit sol-

chen Personen, die bereits ein bedrohliches oder gar strafrechtlich relevantes Verhalten an den Tag ge-

legt haben. Diese Personen weisen jedoch weitere Warnsignale auf, welche auf eine Notwendigkeit 

schliessen lassen, weitere Vorfälle zu verhindern.114 Das KBM bewegt sich deshalb regelmässig in einem 

Grenzbereich zwischen Prävention und Strafverfolgung. Exemplarisch zeigt sich dies etwa in Fällen, in 

denen das KBM zusätzliche Informationen zu einem (strafrechtlich relevanten) Vorfall erhebt, der zu-

vor bereits zu einer Registrierung durch die Regionalpolizei oder gar zur Einleitung eines Strafverfah-

rens geführt hat. Eine klare Abgrenzung zwischen der sicherheits- und gerichtspolizeilichen Tätigkeit 

kann hier durchaus schwerfallen. Dies erscheint nicht unproblematisch. So bestimmen sich die anwend-

baren Rechtsgrundlagen massgeblich danach, wie die Tätigkeit der Fachstellen im konkreten Fall ein-

zustufen ist.115 Nimmt sie sicherheitspolizeiliche Aufgaben wahr, regeln die kantonalen Polizeigesetze 

die polizeiliche Tätigkeit. Wird sie hingegen gerichtspolizeilich tätig, gilt die StPO.116 Polizeiliche Er-

mittlungen117 gelten als eröffnet, sobald sich die Polizei aufgrund einer Anzeige oder eigener Feststel-

lungen mit der Verfolgung einer Straftat befasst.118 Massgebliches Abgrenzungskriterium bildet dabei 

der strafprozessuale Anfangsverdacht.119 Liegt ein solcher vor, ist die StPO anwendbar.120 Da die kanto-

nalen KBM-Fachstellen nicht nur im Vorfeld allfälliger Straftaten agieren, sondern auch mit Personen 

arbeiten, die bereits eine potenzielle Straftat begangen haben, dürfte ein solcher Anfangsverdacht re-

gelmässig anzunehmen sein. Gleichwohl liegt der Schwerpunkt ihrer Tätigkeit offenkundig nicht auf 

der Untersuchung bereits erfolgter Straftaten, sondern vielmehr der Verhinderung zukünftiger Delikte. 

Dies kann bezüglich des tatsächlich anwendbaren Rechts Fragen aufwerfen. Gerade wenn Massnahmen 

gestützt auf das KBM getroffen werden, ist Klarheit hinsichtlich des einschlägigen Verfahrensrechts 

aber von wesentlicher Bedeutung. Es erscheint deshalb wichtig, dass die verfahrensrechtlichen Bestim-

mungen überprüft und harmonisiert werden. Vergleichbare Abgrenzungsfragen können sich derweil 

aber auch im Zusammenhang mit Massnahmen des Kindes- und Erwachsenenschutzes stellen. Das 

KBM scheint auch eine Art Auffangbecken für all jene Fälle zu sein, welche durch die Straf- und Zivil-

verfahren nicht vollständig erfasst werden können. Es kann damit als eine Mischung aus Sozial- und 

Polizeiarbeit beschrieben werden, die sich zwischen verschiedenen Rechtsgebieten bewegt und sich mit 

 

111 Vgl. Kap. 6.3.2. 

112 Vgl. Kap. 6.3.3. 

113 Vgl. BRUNNER 2017a, 6. 

114 PULLEN, 135. 

115 Vgl. Kap. 2.1. 

116 BSK StPO-USTER, Art. 15 Rz. 1; BSK StPO-RHYNER, Art. 306 Rz. 5; PULLEN, 126 ff. 

117 Art. 306 ff. StPO. 

118 SK StPO-BOSSHARD/LANDSHUT, Art. 300 Rz. 3; PK StPO-SCHMID/JOSITSCH, Art. 300 Rz. 1 f. 

119 BSK StPO-RHYNER, Art. 306 Rz. 6; WEY, 21; Urteil (des Bundesgerichts) 6B_1143/2015 vom 6. Juni 2016 E. 1.3.1. 

120 ZH-PolG-SCHINDLER/WIDMER, § 2 Rz. 5 ff.; TIEFENTHAL, § 18 Rz. 5. 
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diversen – oftmals sozial marginalisierten – Personen befasst. Die Tätigkeit der KBM-Fachstellen dient 

somit nicht nur der Prävention schwerer Gewalttaten, sondern scheint auch weitere gesellschaftliche 

Bedürfnisse zu befriedigen.  

7.3 Algorithmen auf dem Rückzug 

Ein Schwerpunkt der vorliegenden Studie liegt auf der Verwendung algorithmischer Tools im Rahmen 

von Risikobeurteilungen. Die Ergebnisse zeigen, dass die kantonalen KBM-Fachstellen zumindest bei 

erweiterten Risikobeurteilungen regelmässig auf derartige Tools zurückgreifen. Zum Einsatz gelangt 

fast ausschliesslich Octagon bzw. das darauf aufbauende BRO. Weitere Tools wie DyRiAS kamen je-

doch in keinem Fall zum Einsatz.121 Dies steht in Kontrast zur Situation vor zwei Jahren, als die meisten 

Deutschschweizer Kantone – darunter auch St. Gallen und Zürich – eine grössere Anzahl unterschied-

licher Tools verwendeten oder testeten. Ebenso war in vielen Kantonen die Einführung weiterer Tools 

geplant.122 Wie sich nun zeigt, scheint sich mit Octagon ein Tool durchgesetzt zu haben, das auf einer 

einfachen und flexiblen Wenn-Dann-Struktur basiert und keine autonomen Entscheidungen treffen 

kann, sondern in komplexen Fällen als Orientierungshilfe in der Fallbeurteilung dient. Der Automati-

sierungsgrad der Risikobeurteilungen erweist sich damit als äusserst gering und eine technische Auto-

nomie im Sinne einer künstlichen Intelligenz ist nicht vorhanden.123 Die Ergebnisse der vorliegenden 

Studie zeigen weiter, dass die KBM-Fachstellen Octagon in der Regel nur dann verwenden, wenn eine 

erweiterte Risikobeurteilung durchgeführt wird. Im Kontext der Ersteinschätzungen wird dagegen 

weitgehend auf derartige Auswertungen verzichtet.124 Die Verwendung algorithmischer Tools stellt in-

sofern keinen zwingenden Bestandteil der standardisierten Beurteilungsprozesse dar, sondern scheint 

vielmehr von der Komplexität des zu beurteilenden Sachverhaltes abzuhängen. Letztlich kann damit 

festgehalten werden, dass sich in den drei untersuchten Kantonen zwar Octagon bzw. BRO etablieren 

konnten, eine eigentliche algorithmische Entscheidungsfindung jedoch nicht stattfindet. Dieser Rück-

gang an komplexeren algorithmischen Tools kann auf zwei Arten erklärt werden:  

Erstens stehen Algorithmen aus verschiedenen Gründen zunehmend in der Kritik und deren Verwen-

dung weckt insbesondere in heiklen Bereichen wie der Polizeiarbeit regelmässig Bedenken. So wird 

etwa vorgebracht, dass es sich gerade bei kommerziellen Risikobeurteilungsinstrumenten häufig um 

eigentliche «Blackboxes» handle, deren Risikoberechnungen zu komplex und deshalb nur schwer nach-

vollziehbar seien.125 Ebenso könnten solche Tools zu diskriminierenden Ergebnissen führen126 oder ei-

nen Mangel an wissenschaftlicher Überprüfbarkeit aufweisen.127 Schliesslich würden die Nutzerinnen 

 

121 Vgl. Kap. 6.5.2.1. 

122 SIMMLER/BRUNNER/SCHEDLER, 14 ff. 

123 Zum Grad der Automatisierung und der technischen Autonomie vgl. SIMMLER/FRISCHKNECHT, 242 ff. 

124 Vgl. Kap. 6.5.1.1. 

125 LEESE, 27; SIMMLER, Bedrohungsmanagement, 453. 

126 HUNZIKER, 269 f. (mit weiteren Anmerkungen). 

127 COCITO et al., 3.; SIMMLER et al., 21 (mit weiteren Hinweisen).  
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und Nutzer regelmässig dazu neigen, den Entscheidungen und Ergebnissen der verwendeten Algorith-

men zu folgen, wodurch die institutionelle Rechenschaftspflicht untergraben werde.128 Auch Praktike-

rinnen und Praktikern bemängeln algorithmische Tools. Kritisiert wird vor allem, dass eine numerische 

Risikoprognose es zwar erlaube, das Ausmass eines Falles einzuschätzen, den Nutzerinnen und Nut-

zern aber kaum bei der Entscheidung helfe, ob eine Intervention notwendig sei oder nicht.129 Im Gegen-

satz dazu wird Octagon gerade in dieser Hinsicht von vielen Nutzerinnen und Nutzern positiv aufge-

fasst. Hervorgehoben wird dabei , dass Octagon keine numerische Risikoprognose erstellt, sondern viel-

mehr einen «roten Faden» bietet, der sicherstellt, dass im Rahmen der Risikobeurteilung alle relevanten 

Aspekte berücksichtigt werden.130  

Zweitens bieten algorithmische Tools im Prozess der Risikobeurteilung zwar eine Orientierungshilfe, 

eine menschliche Entscheidungsfindung vermögen sie allerdings nicht zu ersetzen. Die für einen Kan-

ton vorliegenden Ergebnisse der Studie zeigen dennoch, dass die verwendeten Tools die Risikobeurtei-

lung beeinflussen.131 Da Octagon aufgrund der Zuordnung von «Flags» bestimmte Interventionsemp-

fehlungen generiert, wäre ein tatsächlicher Zusammenhang zwischen Octagon-Evaluationen und den 

im Einzelfall getroffenen Massnahmen (z.B. eine Gefährderansprache) deshalb nicht überraschend. 

Diese Interventionsempfehlungen sind jedoch allgemein gehalten und müssen an den jeweiligen Ein-

zelfall angepasst werden, sodass die Entscheidung über die zu ergreifenden Massnahmen letztlich bei 

der Nutzerin oder dem Nutzer liegt.132 Dem Tool kommt dementsprechend nur eine unterstützende 

Funktion zu. Dies entspricht denn auch der Auffassung, dass die Rolle algorithmischer Tools eine un-

terstützende bleiben und der Mensch die Verantwortung tragen muss.133  

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Nutzerinnen und Nutzer flexible und leicht verständ-

liche Instrumente zu schätzen scheinen. Dies zeigt sich in der Praxis der kantonalen Fachstellen. Inwie-

weit Tools die Entscheidungsprozesse effektiv beeinflussen, bleibt jedoch unklar. Die Ergebnisse der 

vorliegenden Studie deuten allerdings darauf hin, dass die Bedenken über automatisierte Entscheidun-

gen auf Grundlage komplexer algorithmischer «Blackboxes»134 im Kontext des KBM vorerst ausgeräumt 

werden können. 

  

 

128 LEESE, 22 ff.; CUMMINGS, 3; ZWEIG/WENZELBURGER/KRAFFT, 197 ff. 

129 Vgl. SIMMLER/BRUNNER/SCHEDLER, 18 und 24; ENDRASS/ROSSEGGER 2017, 40. 

130 SIMMLER/BRUNNER/SCHEDLER, 18 und 20. 

131 Vgl. Kap. 6.5.2.2. 

132 Vgl. ENDRASS/ROSSEGGER 2016, 17 ff. 

133 SIMMLER/BRUNNER/SCHEDLER, 55. 

134 Vgl. GABEL CINO, 1073 ff.; COCITO et al., 3 ff. 
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7.4 Nachvollziehbarkeit von Entscheidungsprozessen 

Im Rahmen der Studie wurde festgestellt, dass sich einzelne Entscheidungsfindungsprozesse der kan-

tonalen KBM-Fachstellen anhand der untersuchten Akten nicht immer eindeutig rekonstruieren lassen. 

Dies gilt insbesondere für diejenigen Fälle, in denen lediglich eine Ersteinschätzung durchgeführt und 

mit einem Journaleintrag abgeschlossen wird. Dabei handelt es sich überwiegend um kurze Berichter-

stattungen, die in erster Linie den jeweiligen Fall zusammenfassen, ohne detaillierte Informationen fest-

zuhalten. Die fehlende Nachvollziehbarkeit zeigt sich vor allem in Bezug auf ergriffene Massnahmen. 

Diese werden in der Regel nur summarisch beschrieben, wobei konkrete Begründungen für die ge-

troffenen Entscheidungen hinsichtlich der (nicht) eingeleiteten Massnahmen weitgehend fehlen.135 Für 

Aussenstehende ist deshalb oftmals nicht erkennbar, weshalb eine bestimmte Massnahme eingeleitet 

oder auf eine solche verzichtet wird. Darüber hinaus erweist sich aber auch der Einsatz algorithmischer 

Tools sowie deren Einfluss auf die Risikobeurteilungen als wenig nachvollziehbar. In zwei Kantonen 

enthalten die Akten meist nur Verweise auf die Ergebnisse solcher Tools. Wie oder in welchem Umfang 

die verwendeten Tools einen Einfluss auf die Beurteilung der gefährdenden Personen hatten, bleibt 

deshalb regelmässig unklar.136 Die Angaben des dritten Kantons lassen jedoch darauf schliessen, dass 

derartige Tools durchaus einen gewissen Einfluss auf die Risikobeurteilungen haben dürften.137 Als we-

nig transparent erweist sich schliesslich das Zusammenspiel zwischen den KBM-Fachstellen und der Staats-

anwaltschaft. Wie sich die behördliche Zusammenarbeit gestaltet und welche konkreten Auswirkungen 

diese auf die Tätigkeit der KBM-Fachstellen hat, lässt sich mangels detaillierter Dokumentation eben-

falls nicht immer schlüssig nachvollziehen.138  

Um diese fehlende Nachvollziehbarkeit von Entscheidungsfindungsprozessen einordnen zu können, 

muss erneut zwischen den verschiedenen Arten polizeilicher Tätigkeiten differenziert werden. Wäh-

rend das kantonale Polizeirecht im Bereich der sicherheitspolizeilichen Tätigkeit Anwendung findet, 

bestimmt die StPO den rechtlichen Rahmen der gerichtspolizeilichen Ermittlungstätigkeit.139 Die StPO 

und die Polizeigesetze sehen dabei unterschiedliche Dokumentationspflichten vor. Art. 307 Abs. 3 StPO 

verlangt bspw., dass die Polizei ihre Feststellungen und die von ihr getroffenen Massnahmen laufend 

in schriftlichen Berichten festhält.140 Ausnahmen sind nur begrenzt möglich.141 Ebenso gelten die allge-

meinen Grundsätze der Art. 76-78 StPO, wonach verfahrensrelevante Vorgänge in geeigneter Form zu 

protokollieren und die entsprechenden Aufzeichnungen in die Strafakten aufzunehmen sind.142 Na-

mentlich § 12 Abs. 1 ZH-PolG hält demgegenüber lediglich fest, dass die Polizei ihr Handeln «angemes-

 

135 Vgl. Kap. 6.6.3. 

136 Vgl. Kap. 6.5.1.2. 

137 Vgl. Kap. 6.5.2.2. 

138 Vgl. Kap. 6.3.3. 

139 BSK StPO-USTER, Art. 15 Rz. 1; BSK StPO-RHYNER, Art. 306 Rz. 5; PULLEN, 126 f.; vgl. Kap. 2.1. 

140 Vgl. zum notwendigen Inhalt von Polizeiberichten VSKC-ALBERTINI, 562. 

141 Art. 307 Abs. 4 StPO; KETTIGER, Rz. 8. 

142 SK StPO-BRUESCHWEILER/NADIG/SCHNEEBELI, Art. 76 Rz. 3; VSKC-RHYNER, 109. 
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sen» zu dokumentieren hat. Sie verfügt damit über einen deutlich grösseren Ermessenspielraum hin-

sichtlich der Entscheidung, ob bzw. in welcher Form etwas dokumentiert werden soll.143 Darüber hin-

aus kann die Polizei Personen ohne Beachtung besonderer Formvorschriften befragen, wenn dies für 

die Erfüllung polizeilicher Aufgaben notwendig ist und kein Verdacht auf eine strafbare Handlung be-

steht.144 Mündliche Aussagen der betroffenen Personen sind dabei lediglich summarisch festzuhalten, 

sofern grundrechtseinschränkende Massnahmen in Aussicht stehen.145  

Dass einzelne Entscheidungsfindungsprozesse mangels einer ausführlichen Dokumentation nicht im-

mer eindeutig nachvollzogen werden können, verdeutlicht damit das Rollenverständnis der KBM-

Fachstellen: Sie sehen sich in erster Linie als sicherheitspolizeiliche Organe, die dem kantonalen Recht 

unterstehen. Die Dokumentation orientiert sich dementsprechend nicht an den strengeren Anforderun-

gen der StPO. Vielmehr folgt sie der grösseren Flexibilität der kantonalen Gesetzgebung. Dies dürfte 

erklären, weshalb gewisse Entscheidungsprozesse nicht immer umfassend dokumentiert werden.  

Auch wenn eine solche Praxis durchaus den kantonalen Dokumentationspflichten entspricht, kann sie 

sich in gewissen Fällen als problematisch erweisen. Die im Zusammenhang mit algorithmischen Ent-

scheidungsprozessen diskutierten Themen wie die Nachvollziehbarkeit, Transparenz und Rechen-

schaftspflicht146 sind ebenso bedeutsam, wenn es um menschliche Entscheidungsprozesse oder das Zu-

sammenspiel von Mensch und Algorithmus geht. Dies gilt insbesondere, wenn solche Entscheidungen 

die Grundlage für Massnahmen und Interventionen bilden, welche die Grundrechte der betroffenen 

Personen tangieren. Die Nachvollziehbarkeit ist hier gerade im Hinblick auf die Verfahrensgarantien 

von fundamentaler Bedeutung. Die zunehmende Etablierung der institutionalisierten präventiven Po-

lizeiarbeit sollte entsprechend nicht nur eine Professionalisierung der Polizeiarbeit selbst mit sich brin-

gen, sondern auch eine Klärung und Ausdifferenzierung der damit verbundenen Verfahren. Um eine 

angemessene Überprüfung und Beurteilung von Entscheidungen gewährleisten zu können, bedarf es 

dafür aber jedenfalls einer nachvollziehbaren Dokumentation ihres Zustandekommens.  

  

 

143 ZH-PolG-JAAG, § 12 Rz. 4. 

144 § 24 ZH-PolG; vgl. ähnlich Art. 82 Abs. 1 BE-PolG; vgl. ferner ZH-PolG-WEDER, § 24 Rz. 1 ff., der exemplarisch die Gefähr-

deransprache sowie informelle Befragungen von gefährdenden Personen im Rahmen häuslicher Gewalt nennt. 

145 ZH-PolG-WEDER, § 24 RZ. 22. 

146 Vgl. LEESE, 25 ff.; ZWEIG/WENZELBURGER/KRAFFT, 197 ff.; BENNETT MOSES/CHAN, 817 ff.; SIMMLER/CANOVA, 48 ff. 
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7.5 Grundrechtliche Implikationen 

Die Tätigkeit der kantonalen KBM-Fachstellen hat in der Vergangenheit zu Bedenken hinsichtlich po-

tenzieller Grundrechtseingriffe geführt.147 Soweit die Tätigkeit des KBM solche Eingriffe mit sich bringt, 

hat sich die Tätigkeit auf eine genügende Rechtsgrundlage zu stützen und muss durch ein öffentliches 

Interesse gerechtfertigt sein. Darüber hinaus müssen die Eingriffe verhältnismässig, d.h. geeignet, er-

forderlich und zumutbar sein.148 In dringenden und unvorhersehbaren Fällen, die ein sofortiges Han-

deln erfordern, kann die sogenannte polizeiliche Generalklausel zwar eine Rechtsgrundlage ersetzen.149 

Im Rahmen der Tätigkeit im Rahmen des KBM dürfte diese Klausel allerdings kaum anwendbar sein, 

handelt es sich doch um ein institutionalisiertes Konzept in Bezug auf wiederkehrende und damit vor-

hersehbare Bedrohungssituationen, auf die mit entsprechenden Massnahmen reagiert werden soll.150 

Eine Rechtsgrundlage für die Tätigkeit der kantonalen Fachstellen erweist sich damit als notwendig, 

zumal die in diesem Rahmen getroffenen Massnahmen durchaus einen Eingriff in verschiedene Grund-

rechte – namentlich die Rechte auf Privatsphäre, persönliche Freiheit und ein faires Verfahren – darstel-

len können.  

7.5.1 Recht auf Privatsphäre 

Die Arbeit der kantonalen KBM-Fachstellen umfasst die Erhebung und Verarbeitung persönlicher In-

formationen über gefährdende Personen, potenzielle Opfer sowie andere in die entsprechenden Fälle 

involvierte Personen.151 Die Tätigkeit der Fachstellen tangiert damit unweigerlich das in Art. 13 BV und 

Art. 8 EMRK verankerte Recht auf Privatsphäre, welches den betroffenen Personen Anspruch auf die 

Achtung ihrer Privatsphäre garantiert.152 Insbesondere gewährt das Recht auf informationelle Selbstbe-

stimmung Schutz vor einem Missbrauch, d.h. der unrechtmässigen Beschaffung, Sammlung, Verarbei-

tung, Speicherung und Weitergabe von personenbezogenen Daten153 durch Behörden.154  

Die im Rahmen des KBM bearbeiteten Daten betreffen namentlich die deliktische Vorbelastung, ge-

sundheitliche Dispositionen oder persönliche Ansichten der registrierten Personen. Solche Informatio-

nen sind besonders sensibel und haben daher einem höheren Schutzniveau zu unterliegen.155 Dies hat 

 

147 Vgl. HUMANRIGHTS.CH, 1 ff.; FICHTER/WÜSTHOLZ, 1 ff.; SIMMLER/BRUNNER, 171 ff. 

148 Art. 36 BV; HAEFELIN et al., § 9 Rz. 302 ff.; EGLI, 118 ff. 

149 HAEFELIN et al., § 9 Rz. 312 f.; TIEFENTHAL, § 6 Rz. 3 f.; EGLI, 118; SCHWANDER, 14. 

150 BUNDESRAT, 28; SIMMLER/BRUNNER, 173, mit weiteren Hinweisen. 

151 Vgl. Kap. 6.6.1.1. 

152 Art. 13 BV; KIENER/KAELIN/WYTTENBACH, § 14 Rz. 1 ff. 

153 Personenbezogene Daten sind alle Informationen, die sich auf eine bestimmte oder bestimmbare Person beziehen, vgl. Art. 3 

lit. a DSG; § 3 Abs. 3 ZH-IDG; Art. 1 Abs. 1 lit. a SG-DSG; Art. 2 Abs. 1 BE-KDSG; vgl. auch Art. 3 Abs. 1 Verordnung (EU) 

2018/1725. 

154 OFK BV-BIAGGINI, Art. 13 Rz. 12; KIENER/KAELIN/WYTTENBACH, § 14 Rz. 2; EGLI, 129; vgl. auch HK EMRK-MEYER-LADE-

WIG/NETTESHEIM, Art. 8 Rz. 3. 

155 Art. 3 lit. c DSG; § 3 Abs. 4 lit. a ZH-IDG; Art. 1 Abs. 1 lit. a SG-DSG; Art. 3 BE-KDSG; RHINOW/SCHEFER/UEBERSAX, Rz. 1378; 

KIENER/KAELIN/WYTTENBACH, § 14 Rz. 58. 
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vor allem dann zu gelten, wenn solche Daten ohne Kenntnis der betroffenen Person erhoben und bear-

beitet werden.156 Die Erhebung und Bearbeitung von persönlichen Daten durch die KBM-Fachstellen 

stellt insofern einen Eingriff in das Recht der betroffenen Personen auf informationelle Selbstbestim-

mung dar und bedarf deshalb zwingend einer gesetzlichen Grundlage im formellen Sinne, welche den 

Zweck sowie die Verantwortlichkeiten der Datenerhebung und -bearbeitung definiert.157 In den unter-

suchten Kantonen umreissen die entsprechenden Normen des Polizeirechts die Aufgaben der Polizei 

aber meist nur in allgemeiner Weise (z.B. Verbrechensbekämpfung), sodass – trotz teilweise vorhande-

ner Präzisierungen auf Verordnungsstufe – regelmässig unklar bleibt, zu welchem Zweck und gestützt 

auf welche gesetzlichen Grundlage die KBM-Fachstellen persönliche Daten erheben und bearbeiten.158 

Darüber hinaus führen die KBM-Fachstellen regelmässig Gefährderansprachen durch, die mitunter der 

Erforschung des Sachverhalts sowie der persönlichen Situation der gefährdenden Personen dienen.159 

Da die Teilnahme an einer solchen Ansprache in den untersuchten Kantonen grundsätzlich fakultativ 

ist, wiegt ein damit verbundener Eingriff in die Privatsphäre zwar vergleichsweise wenig schwer. Um 

eine solche institutionalisierte Polizeimassnahme rechtfertigen und eine angemessene Rechtssicherheit 

gewährleisten zu können, ist eine gesetzliche Grundlage aber sinnvoll.160 

Die Ergebnisse der vorliegenden Studie zeigen zudem, dass die registrierten Personen nicht immer dar-

über informiert werden, dass sich das KBM mit ihrem Fall befasst oder persönliche Informationen über 

sie erhoben werden. Stattdessen erfolgt eine solche Aufklärung in der Regel nur, wenn eine Gefährder-

ansprache bzw. eine erweiterte Risikobeurteilung durchgeführt wird. Ebenso lassen die in den Akten 

dokumentierten Informationen grundsätzlich keine Rückschlüsse darauf zu, ob die betroffenen Perso-

nen über das Ergebnis einer Risikobeurteilung in Kenntnis gesetzt werden. Um eine genügende Trans-

parenz gewährleisten zu können, muss eine allgemeine Informationspflicht über die Erhebung perso-

nenbezogener Daten bestehen, es sei denn, eine ausreichende Rechtsgrundlage sieht eine entsprechende 

Einschränkung vor – so wie es im Polizeibereich regelmässig der Fall ist.161 Im Hinblick auf eine solche 

Informationspflicht erscheint es sinnvoll, klar zu regeln, ob und wie betroffene Personen über die Da-

tenerhebung und -bearbeitung im Rahmen des Bedrohungsmanagements informiert werden sollen. 

Ein weiterer Aspekt bildet schliesslich der Informationsaustausch innerhalb des KBM-Netzwerks, wel-

cher in der Literatur wiederholt als Kernkomponente der KBM-Praxis bezeichnet wird, die eine effizi-

ente und flexible Reaktion auf Risikosituationen gewährleisten soll.162 Damit das KBM-Netzwerk Ge-

walttaten effizient und wirksam verhindern kann, ist ein rechtlicher Rahmen, der einen rechtmässigen 

 

156 TIEFENTHAL, § 23 Rz. 18; MOHLER 2012, Rz. 1177. 

157 GLASS, 240; mit weiteren Anmerkungen SIMMLER/BRUNNER, 180; zum Einsatz von KI durch Behörden vgl. auch BRAUN-BIN-

DER et al., 33 ff. 

158 Vgl. § 3 ff. und § 52 ZH-PolG; Art. 12 und Art. 32 SG-PolG; Art. 9 und Art. 141 BE-PolG. 

159 Vgl. Kap. 2.2.3 und 6.6.1.2. 

160 SIMMLER/BRUNNER, 185. 

161 TIEFENTHAL, § 23 Rz. 22; vgl. etwa § 4 ZH-IDG. 

162 BRUNNER 2017b, 42 f.; GULDIMANN/BRUNNER/HABERMEYER, 234; TIEFENTHAL, § 27 Rz. 2; WECHLIN, 12; GESUNDHEITSAMT DES 

KANTONS ZÜRICH, 4 ff. 
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Informationsaustausch zwischen den verschiedenen Behörden gewährleistet, aber unerlässlich.163 Bei 

strafrechtlichen Ermittlungen wird die Akteneinsicht der Staatsanwaltschaft sowie anderer Behörden 

durch das einschlägige Strafprozessrecht geregelt.164 Für die präventive Tätigkeit der kantonalen Fach-

stellen muss eine solche Rechtsgrundlage für den Datenaustausch hingegen im kantonalen Recht vor-

gesehen werden.165 Die analysierten Akten enthalten jedoch kaum Hinweise darauf, ob bzw. welche 

Informationen aus welchem Grund und mit welcher Begründung innerhalb des KBM-Netzwerks aus-

getauscht wurden. Dies überrascht in Anbetracht der Bedeutung, die einem solchen Informationsaus-

tausch zugeschrieben wird. Nicht zuletzt wird damit aber auch die Frage aufgeworfen, ob in der Praxis 

tatsächlich nur ein punktueller Austausch erfolgt oder aber ein umfangreicher Wissenstransfer stattfin-

det, welcher lediglich nicht detailliert dokumentiert wird. 

7.5.2 Recht auf persönliche Freiheit 

Die polizeiliche Arbeit geht regelmässig mit Eingriffen in persönliche Freiheit der betroffenen Personen 

einher. So beschränken etwa Zwangsmassnahmen das in Art. 10 Abs. 2 BV und Art. 5 EMRK verankerte 

Recht auf persönliche Freiheit, wobei allem voran die Bewegungsfreiheit, d.h. das Recht sich nach eige-

nem Willen und damit frei von ungerechtfertigten staatlichen Eingriffen bewegen zu können, tangiert 

wird.166 Im Kontext des KBM ist hierbei insbesondere die Gefährderansprache relevant, zumal freiheits-

entziehende und damit invasivere Zwangsmassnahmen nicht vorgesehen sind.167 Sofern eine Gefähr-

deransprache nicht als Ersatzmassnahme angeordnet wird, weist sie in den untersuchten Kantonen al-

lerdings keinen Zwangscharakter auf, denn es besteht keine gesetzliche Mitwirkungspflicht. Die ge-

fährdenden Personen können somit selbst entscheiden, ob sie an einer Gefährderansprache teilnehmen 

und mit den Fachstellen kooperieren wollen, ohne mit negativen rechtlichen Konsequenzen rechnen zu 

müssen.168 Gleichwohl kann auch eine Gefährderansprache einen Eingriff in die persönliche Freiheit der 

betroffenen Personen begründen. So können gefährdende Personen mitunter im Rahmen von Ersatz-

massnahmen zur Zusammenarbeit mit dem KBM verpflichtet werden.169 Ebenso scheint eine Koopera-

tion mit dem KBM nicht immer völlig freiwillig zu erfolgen, zumal bereits die blosse Befürchtung ne-

gativer Konsequenzen mit einem psychologischen Druck verbunden sein dürfte, der die gefährdende 

Person zu einer Zusammenarbeit mit den polizeilichen KBM-Fachstellen bewegt. Aber auch die blosse 

Tatsache, dass die Polizei auf der Grundlage bereits erhobener Informationen Kontakt zu einer Person 

aufnimmt, kann gegebenenfalls als Eingriff in deren Privatsphäre gewertet werden. Die Ergebnisse der 

 

163 SCHWANDER, 6 ff.; mit weiteren Anmerkungen SIMMLER/BRUNNER, 184; vgl. etwa GESUNDHEITSAMT DES KANTONS ZÜRICH, 31 

ff. 

164 Art. 101 Abs. 2 und 194 StPO; SCHMID/JOSITSCH, Rz. 627 und 965. 

165 Exemplarisch Art. 13 SG-PolG und Art. 13 SG-DSG; § 52 Abs. 4 ZH-PolG und § 16 ff. ZH-IDG; Art. 144 BE-PolG und Art. 10 

BE-KDSG. 

166 HAEFELIN et al.; § 10 Rz. 352; OFK BV-BIAGGINI, Art. 10 Rz. 19; EGLI, 125; MOHLER 2020, 98; Art. 5 EMRK gilt nur für die Frei-

heitsberaubung, d.h. die Inhaftierung; HK EGMR-MEYER-LADEWIG/HARRENDORF/KOENIG, Art. 5 Rz. 9. 

167 Vgl. Kap. 6.6.1. 

168 Vgl. Kap. 6.6.4. 

169 Dies ist namentlich der Fall, wenn die Staatsanwaltschaft eine Zusammenarbeit mit der KBM-Fachstelle als Ersatzmass-

nahme im Sinne von Art. 237 StPO anordnet, vgl. WOSTA, 214. 
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Studie suggerieren indessen, dass die Mehrheit der gefährdenden Personen freiwillig an einer Gefähr-

deransprache teilnimmt und bereit ist, mit den jeweiligen Fachstellen zu kooperieren.170 Die Gefährder-

ansprache an sich erscheint insofern nicht besonders problematisch. Fraglich bleibt allerdings, wie mit 

den Informationen umgegangen wird, die während eines solchen Gesprächs erhoben werden. Eine Ge-

fährderansprache dient dazu, Vertrauen aufzubauen und eine solide Grundlage für eine effektive Un-

terstützung zu schaffen. Sobald jedoch eine strafrechtliche Untersuchung eingeleitet wird, kann die 

Staatsanwaltschaft Einsicht in die KBM-Akten beantragen.171 Informationen, die auf der Grundlage ei-

ner «freiwilligen» Gefährderansprache protokolliert wurden, werden damit auch für die Staatsanwalt-

schaft sichtbar, selbst wenn die betroffene Person vorher nicht darüber informiert wurde, dass dies ge-

schehen könnte. Dies erscheint in mehrfacher Hinsicht problematisch. So haben die während einer Ge-

fährderansprache getätigten Aussagen in einem Strafverfahren grundsätzlich als unverwertbar zu gel-

ten, wenn die gefährdenden Personen nicht angemessen über ihre Rechte informiert werden.172 Ebenso 

wenig kann eine freiwillige Gefährderansprache mit einer formellen Einvernahme einer beschuldigten 

Person gleichgesetzt werden. Wie mit Informationen umzugehen ist, die im Rahmen einer Gefährder-

ansprache erhoben werden, muss deshalb weiter untersucht werden. Allem voran ist eine rechtliche 

Verankerung dieser KBM-spezifischen Massnahme angezeigt, auch wenn ihr auf den ersten Blick kein 

eigentlicher Zwangscharakter zukommen mag. 

7.5.3 Recht auf ein faires Verfahren 

Das in Art. 29 BV und Art. 6 EMRK verankerte Recht auf ein faires Verfahren stellt sicher, dass die 

Behörden ihre Befugnisse in rechtmässiger Weise ausüben.173 Der Anwendungsbereich von Art. 6 

EMRK beschränkt sich zwar auf Strafverfahren und strafrechtliche Ermittlungen,174 der Inhalt der Norm 

fand jedoch Eingang in die Bundesverfassung .175 Insbesondere Art. 29 BV ist in sämtlichen staatlichen 

Verfahren zu beachten, weshalb er auch im Zusammenhang mit dem kantonalen Bedrohungsmanage-

ment von Bedeutung ist.176 Zentraler Teilgehalt bildet der Anspruch auf rechtliches Gehör177, einschliesslich 

des Rechts auf Mitwirkung am Verfahren, welches sicherstellt, dass Personen, die einem Verwaltungsver-

fahren (z.B. bei der Polizei) unterworfen sind, an diesem teilnehmen und ihre Perspektive einbringen 

können.178 Die betroffenen Personen dürfen nicht zum blossen Objekt staatlicher Entscheidungsfindung 

werden.179 Dieses Recht kann allerdings eingeschränkt werden, wenn ein überwiegendes öffentliches 

 

170 Vgl. Kap. 6.6.4. 

171 Art. 194 StPO. 

172 Art. 141 Abs. 1 und Art. 158 StPO. 

173 BSK BV-WALDMANN, Art. 129 Rz. 9; KIENER/KAELIN/WYTTENBACH, § 40 Rz. 10. 

174 HK EMRK-MEYER-LADEWIG/HARRENDORF/KOENIG, Art. 6 Rz. 5. 

175 BSK BV-WALDMANN, Art. 29 Rz. 3. 

176 OFK BV-BIAGGINI, Art. 29 Rz. 3; HAEFELIN et al., § 26 Rz. 829. 

177 Vgl. Art. 29 Abs. 2 BV. 

178 Art. 29 Abs. 2 BV; HAEFELIN et al., § 26 Rz. 835; KIENER/KAELIN/WYTTENBACH, § 41 Rz. 36; Art. 6 Abs. 1 EMRK, dazu HK 

EMRK-MEYER-LADEWIG/HARRENDORF/KOENIG, Art. 6 Rz. 87. 

179 BSK BV-WALDMANN, Art. 29 Rz. 8. 
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Interesse, wie etwa die Gefahr, dass eine Massnahme vereitelt wird, besteht.180 Im Zusammenhang mit 

dem KBM könnte dies bedeuten, dass auch hier eine angemessene Information über die Massnahmen 

erfolgt und in der Folge ein Recht auf Stellungnahme eingeräumt werden könnte.  

Um das Recht auf ein faires Verfahren zu wahren, sind die betroffenen Personen ausserdem über sämt-

liche entscheidrelevanten Grundlagen und Vorgänge angemessen zu orientieren.181 Eine solche Informa-

tionspflicht hat insbesondere auch dann zu gelten, wenn für die Beurteilung eines potenziellen Risikos 

algorithmische Tools eingesetzt werden. Die Verwendung solcher Tools bzw. deren Ergebnisse sind 

deshalb so offenzulegen, dass die beurteilten Personen bspw. nachvollziehen können, wie das Tool die 

Risikobeurteilung durchführt und welche Informationen dabei mit welcher Gewichtung verwendet 

werden.182 Die kantonalen KBM-Fachstellen der untersuchten Kantone verwenden mit Octagon (bzw. 

dem darauf aufbauende BRO) ein Instrument, welches nicht auf komplexen Algorithmen basiert und 

dessen Funktionsweise einfach verständlich ist, sodass Transparenz gewährleistet ist. Die Nachvoll-

ziehbarkeit von Entscheidungsprozessen sollte jedoch auch dann gegeben sein, wenn es sich um Ent-

scheidungen handelt, die von Menschen getroffen werden.183 Ebenso enthalten die in der vorliegenden 

Studie untersuchten polizeilichen Akten keine detaillierte Dokumentation darüber, inwieweit die be-

troffenen Personen über die Entscheidungsprozesse hinsichtlich der getroffenen Massnahmen infor-

miert wurden bzw. ob aufgrund eines konkurrierenden öffentlichen oder privaten Interesses, wie z.B. 

dem Schutz des Opfers, gar vollständig auf eine solche Orientierung verzichtet wurde. Die fehlende 

Nachvollziehbarkeit erschwert es den betroffenen Personen, ihre Verfahrensrechte wahrzunehmen und 

potenziell unangemessene Massnahmen rechtlich überprüfen zu lassen. 

Darüber hinaus umfasst das Recht auf ein faires Verfahren das Recht auf Akteneinsicht.184 Um von diesem 

Recht tatsächlich Gebrauch machen zu können (z.B. um eine Berichtigung oder Löschung von Daten zu 

verlangen), muss die betroffene Person zunächst über dieses Recht informiert werden, es sei denn, ein 

überwiegendes öffentliches oder privates Interesse stehe dem entgegen.185 Die Studie zeigt allerdings, 

dass die betroffene Person oftmals erst anlässlich einer Gefährderansprache darüber informiert werden, 

dass ihr Fall durch die KBM-Fachstellen bearbeitet wird. In Fällen, in denen die Fachstellen nach einer 

Ersteinschätzung keine Massnahmen ergreifen, werden die betroffenen Personen deshalb meist nicht 

informiert. Weiterführende Anhaltspunkte zur Frage, ob und in welchem Umfang die betroffenen Per-

sonen über ihr Recht auf Einsichtnahme informiert werden, lassen sich den analysierten Akten zudem 

nicht entnehmen. Eine entsprechende Information über das Recht auf eine Akteneinsicht erweist sich 

jedoch von entscheidender Bedeutung, wenn die registrierten Personen tatsächlich von diesem Recht 

Gebrauch machen sollen. Die kantonalen KBM-Fachstellen haben deshalb zwingend sicherzustellen, 

dass die Betroffenen ausreichend über diese Möglichkeit informiert werden. Erlaubt es die Wirksamkeit 

 

180 BSK BV-WALDMANN, Art. 29 Rz. 49; HK EMRK-MEYER-LADEWIG/HARRENDORF/KOENIG, Art. 6 Rz. 55. 

181 HAEFELIN et al., § 26 Rz. 838.; BSK BV-WALDMANN, Art. 29 Rz. 53.  

182 WEDER, 248 (mit weiteren Hinweisen). 

183 Vgl. Kap. 7.4. 

184 BSK BV-WALDMANN, Art. 29 Rz. 54 f.; TIEFENTHAL, § 23 Rz. 22; SIMMLER/BRUNNER, 180; HK EMRK-MEYER-LADEWIG/HAR-

RENDORF/KOENIG, Art. 6 Rz. 108 ff. 

185 HAEFELIN et al., § 26 Rz. 838; BSK BV-WALDMANN, Art. 29 Rz. 53 ff. 
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einer Massnahme nicht, den gefährdenden Personen eine entsprechende Einsicht zu gewähren, so 

müsste zumindest geprüft werden, ob bzw. wie diese Rechte zu einem späteren Zeitpunkt garantiert 

werden können.  

Mit dem Recht auf Akteneinsicht geht eine Aktenführungspflicht der Behörden einher, welche sicherstel-

len soll, dass die betroffenen Personen ihre Einsichts- und Mitwirkungsrechte auch tatsächlich wahr-

nehmen können. Deshalb sind sämtliche entscheidrelevanten Informationen und Vorgänge aktenkun-

dig zu machen.186 Dass sich bestimmte Entscheidungsprozesse der KBM-Fachstellen anhand der doku-

mentierten Informationen nicht immer vollständig nachvollziehen lassen, ist in dieser Hinsicht proble-

matisch. Zu berücksichtigen ist allerdings, dass sich die präventive Tätigkeit vorab auf das kantonale 

Polizeirecht stützt.187 Die KBM-Fachstellen können deshalb von einem grösseren Ermessensspielraum 

hinsichtlich der Frage, ob und in welcher Form etwas dokumentiert werden muss, profitieren.188 Gleich-

wohl erscheint es bedeutsam, dass die einsehbaren Akten eine vollständige und transparente Informa-

tionsgrundlage bieten. Gerade im Hinblick auf das Recht auf ein faires Verfahren ist den (möglicher-

weise zu Unrecht) registrierten Personen eine effektive Möglichkeit zu bieten, sich gegen allfällige 

Grundrechtseingriffe informiert und wirksam zur Wehr setzen zu können. Dafür bedarf es einer um-

fassenden und transparenten Dokumentation, welche die behördlichen Entscheidungsprozesse nach-

vollziehbar werden lässt. 

  

 

186 BSK BV-WALDMANN, Art. 29 Rz. 54; OFK BV-BIAGGINI, Art. 29 Rz. 21. 

187 Vgl. Kap. 7.4. 

188 ZH-PolG-JAAG, § 12 Rz. 4. 
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8 Schlussfolgerungen 

Die Kriminalprävention bildet ein zentrales Paradigma der modernen Polizeiarbeit. In der jüngsten 

Vergangenheit hat sich der Schwerpunkt der polizeilichen Tätigkeit zunehmend von Repression auf 

präventive Ansätze verlagert, die eine Intervention ermöglichen sollen, bevor es überhaupt zu einer 

Gewalttat kommen kann. Im Zuge dieser Entwicklungen sind die heutigen KBM-Fachstellen entstan-

den, die sich mittlerweile in zahlreichen Kantonen etabliert haben. Indem sich die KBM-Fachstellen 

heute insbesondere auf die Prävention von Straftaten im Zusammenhang mit häuslicher Gewalt sowie 

Konflikten mit Behörden fokussieren, entsprechen sie einem dringenden gesellschaftlichen Bedürfnis. 

Gleichwohl wirft die auf ein frühzeitiges Erkennen, Einschätzen und Entschärfen von Risiken ausge-

richtete Tätigkeit verschiedene Bedenken auf. Da sich die juristische Fachliteratur in der Schweiz bis-

lang nur wenig mit dem Konzept des KBM auseinandergesetzt hat, erscheint es wichtig, dieses durch 

einen Blick in die tatsächliche Praxis der kantonalen Fachstellen näher zu beleuchten. Der vorliegende 

Studienbericht soll dies ermöglichen und damit eine Grundlage für weiterführende Diskussion bieten. 

Dazu wird das Konzept des KBM in drei Schweizer Kantonen empirisch untersucht. Dabei zeigt sich, 

dass die kantonalen KBM-Fachstellen keineswegs wahllos nach potenziellen Straftäterinnen und Straf-

tätern suchen. Vielmehr wird das KBM erst dann aktiviert, wenn sich ein konkreter Vorfall ereignet hat. 

Diese Vorfälle beinhalten regelmässig Verhaltensweisen, die bereits strafrechtliche Relevanz aufweisen 

und zugleich Anlass zur Befürchtung geben, dass die Person weitere Gewaltdelikte verübt. Die Tätig-

keit der KBM-Fachstellen kann insofern nicht in einen reinen «Pre-Crime»-Kontext, d.h. im Vorfeld ei-

ner potenziellen Straftat, eingeordnet werden. Vielmehr verläuft diese Tätigkeit oft parallel zu allfälli-

gen Strafverfahren, weshalb sie sich in ihrer funktionalen und rechtlichen Stellung kaum eindeutig cha-

rakterisieren lässt. Gerade deshalb ist es unabdingbar, solide rechtliche Grundlagen zu schaffen, die 

eine effektive Polizeiarbeit ermöglichen. 

Algorithmische Tools werden bei der Beurteilung von gefährdenden Personen zwar häufig eingesetzt, 

die Tools lassen aber keine automatisierten Entscheidungsprozesse zu. Komplexen Algorithmen schei-

nen im Bereich des KBM insofern heute keine Relevanz zuzukommen. Damit erweisen sich auch die in 

der Fachliteratur geäusserten Bedenken über den Einsatz undurchsichtiger, unverständlicher und dis-

kriminierender algorithmischer «Blackboxes» als nicht bestätigt. Defizite hinsichtlich der Nachvollzieh-

barkeit und Transparenz ergeben sich vielmehr im Hinblick auf die menschliche Entscheidungsfin-

dung, was in erster Linie auf eine wenig detaillierte Dokumentation und Protokollierung entsprechen-

der Entscheidungsprozesse in den untersuchten Akten zurückzuführen ist. Problematisch erscheint ins-

besondere, dass dieser Umstand die Gewährleistung von Verfahrensrechten behindern können. Gerade 

weil auch Personen ins Visier des KBM geraten können, die sich schliesslich als nicht risikobehaftet 

bzgl. unmittelbarer Gewaltdelikte erweisen, erscheint es umso bedeutsamer, einen klaren Rechtsrah-

men festzulegen. Die weitgehende Institutionalisierung des KBM und dessen zunehmende Praxisrele-

vanz werden die bisherige Informalität zukünftig kaum mehr erlauben. Vielmehr sind die behördlichen 

Entscheidungsprozesse weiter zu standardisieren, was zur Formalisierung der präventiven Polizeiar-

beit und gesetzgeberischen Anpassungen führen wird. Ein spezifischer rechtlicher Rahmen, der die 
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Verfahren, Rollen, Zuständigkeiten und Verfahrensrechte innerhalb des Zuständigkeitsbereichs des 

KBM festlegt, erscheint unabdingbar. Freilich sind derartige Entwicklungen aber auch vor dem Hinter-

grund einer angemessenen Praktikabilität und Flexibilität zu betrachten. Es muss den KBM-Fachstellen 

auch zukünftig möglich sein, ihre Aufgaben im Rahmen der Gewaltprävention effektiv erfüllen und 

damit ihren wichtigen und sinnvollen Beitrag zum Gemeinwohl leisten zu können. 

Abschliessend ist darauf hinzuweisen, dass sich die vorliegende Studie lediglich auf die Kantone St. 

Gallen, Zürich und Bern bezieht. Die in der Datenerhebung und -auswertung berücksichtigten Akten 

gewährten zudem nur begrenzt Einblick in die tatsächliche Arbeit der jeweiligen KBM-Fachstellen. Ein 

zukünftiger Einbezug weiterer Kantone sowie eine vertiefte Untersuchung einzelner Aspekte wie etwa 

das Zusammenspiel zwischen den KBM-Fachstellen, der Staatsanwaltschaft und anderen Behörden 

oder die Wirksamkeit der getroffenen Massnahmen, erscheinen deshalb sinnvoll. Die vorliegende Stu-

die dient jedoch als Grundlage für weiterführende Diskurse und soll Entscheidungsträgerinnen und 

Entscheidungsträgern, Rechtswissenschaftlerinnen und Rechtswissenschaftlern sowie Praktikerinnen 

und Praktikern wichtige Erkenntnisse liefern, die es zukünftig zu berücksichtigen gilt. 
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